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Tagesordnung
der Sitzung des Stadtrates am 28. März 2001 um 17.00 Uhr im Rathaus, Raum 225

Öffentliche Stadtratssitzung

1. Eröffnung durch den Oberbürgermeister

2. Einwohnerfragestunde

3. Genehmigung der Niederschrift der Stadtratssitzung vom
21. Februar 2001

4. Änderungen zur Tagesordnung

5. Beantwortung von Anfragen

6. Behandlung von Dringlichkeitsvorlagen

7. „Kulturfahrplan Teil 1“ für die Stadt Erfurt
Einr.: Fraktion SPD, Vorl. 030/01

8. „Kulturfahrplan Teil 2“ für die Stadt Erfurt
Einr.: Fraktion SPD, Vorl. 042/01

9. Änderung der Hauptsatzung
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 035/01

10. Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan HOS 508 für das Gebiet
„Wohngebiet westlich Sulzer Siedlung“
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 038/01

11. Sanierungssatzung SA ALT 489 „Bahnhofsquartier Erfurt“
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 039/01

12. Projekt „Erfurter Kunstnacht“
Einr.: Fraktion SPD, Vorl. 043/01

13. Feststellung des Jahresabschlusses 1999 des kommunalen Eigenbe-
triebes Thüringer Zoopark Erfurt
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 048/01

14. Aufhebung des Beschlusses zur Aufstellung eines Teil-Flächennut-
zungsplanes und eines Bebauungsplanes für  das Gebiet Ringel-
bergsiedlung (EFN 011)
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 049/01

15. Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan EFM
122 für das Gebiet Predigerstraße/Marktstraße
Einr: Oberbürgermeister, Vorl. 050/01

16. Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan EFM

173 für das Gebiet Gotthardtstraße
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 051/01

17. Einleitung der 2. Änderung des Bebauungsplanes KER 245 „Am neu-
en Schwerborner Weg“ – Billigung des Vorentwurfes und frühzeitige
Bürgerbeteiligung
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 052/01

18. Abwassereinleitungsvertrag zwischen dem Abwasserzweckverband
„Apfelstädt“ und der Landeshauptstadt Erfurt
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 053/01

19. Feststellung des Jahresabschlusses 1999 für den Entwässerungsbe-
trieb der Landeshauptstadt Erfurt und die Entlastung der Werklei-
tung für das Geschäftsjahr 1999 und Bestellung des Wirtschaftsprü-
fers für den Jahresabschluss 2000
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 054/01

20. Aufhebung des Beschlusses zur Aufstellung eines Teilflächen-Nut-
zungsplanes und eines Bebauungsplanes GIK 018 für das Gebiet
zwischen der nördlichen Begrenzung des bebauten Dorfgebietes
von Gispersleben – Kiliani, der B 4, der Einmündung der geplanten
Trasse der Nordumgehung in die B 4 und Sondershäuser Str.
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 058/01

21. Neugestaltung der Parkanlage „Brühler Garten“
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 060/01

22. Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln im Jahr 2001 zur Finanzie-
rung von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Bau der
Anwohnertiefgarage Hanseplatz (ehemals Wilhelm-Döll-Platz)
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 061/01

23. Feststellung des Jahresabschlusses 1999 des kommunalen Eigenbe-
triebes Theater Erfurt
Einr.: Oberbürgermeister, Vorl. 064/01

24. Klinikum Erfurt GmbH
Einr.: Fraktion PDS, Vorl. 065/01

25. Situationsanalyse der Erfurter Bäder
Einr.: Fraktion PDS, Vorl. 066/01

26. Informationen
Manfred Ruge

Oberbürgermeister
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Öffnungszeiten der Bürgerservicebüros in der
Ratskellerpassage, Fischmarkt 5, in der 

Löberstraße 35 und in der Berliner Straße 26
Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr
Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr

Öffnungszeiten des Informationszentrums
der Bauverwaltung, Löberstraße 34, 

Erdgeschoss:
Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
Dienstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr
Freitag von 9 bis 12 Uhr

Außergerichtliche Schlichtung 
und Sühneverfahren

Information über die Schiedsstellen der Landeshauptstadt 
Erfurt, Rechtsamt, Barfüßerstraße 17b, Zimmer 225, Telefon 
655 1329, Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr.

Bekanntmachung zur Veröffentlichung
des Beschlusses Nr. 246/2000 im

Amtsblatt  Nr. 3 vom 16. Februar 2001
Durch ein Versehen im zu-
ständigen Fachamt wurde
der Umring des Umlegungs-
gebietes „Am Anger , 3. und 4.
Bauabschnitt“ in einem Teil-
bereich außerhalb des B-
Plangenbietes „Am Anger“ 
VIE 340 dargestellt. Der Lage-

plan als Anlage zum Stadt-
ratsbeschluss 246/2000 muss
deshalb geändert werden.
Der Stadtratsbeschluss Nr.
246/2000 wird aufgehoben
und durch eine neue Be-
schlussfassung mit einem be-
richtigten Lageplan ersetzt.

Für die nachfolgenden Be-
schlüsse zum Grundstücks-
verkehr wurde die Geheim-
haltung in der Sitzung des
Stadtrates am 21. Februar
2001 aufgehoben:

FLV 006/2000 vom 01.02.2000
Grundstücksverkehr - 
Verkäufe - Ortschaftsbezug

021/2000vom 26.01.2000
Grundstücksverkehr – 
Verkäufe

039/2000 vom 23.02.2000
Grundstücksverkehr - 
Verkäufe - Ortschaftsbezug

106/2000 vom 17.05.2000
Grundstücksverkehr Ver-
kauf nach Investitionsvor-
rang
lfd. Nr. 03

070/93 vom 17.03.1993
Ankauf von Grundstücken
lfd. Nr. 1, 11, 14, 15

071/93 vom 17.03.1993
Fortschreibung des 
Beschlusses 103/90
lfd. Nr. 4, 8, 12

098/93 vom 21.04.1993
Ankauf von Grundstücken
lfd. Nr. 3, 12, 15

112/93 vom 19.05.1993
Fortführung des 
Beschlusses 75/90
lfd. Nr. 8, 10, 13, 15, 16

113/93 vom 19.05.1993
Fortführung des 
Beschlusses 103/90
lfd. Nr. 10

179/93 vom 22.07.1993
Fortführung des 
Beschlusses 103/90
lfd. Nr. 10, 14

181/93 vom 22.07.1993
Verkehrswertentschädi-
gung

191/93 vom 22.09.1993
Fortführung des 
Beschlusses 75/90
lfd. Nr. 4, 10, 11

192/92 vom 22.09.1993
Fortschreibung des 
Beschlusses 103/90
lfd. Nr. 2, 13, 14

195/93 vom 22.09.1993
Fortsetzung des Beschlus-
ses 75/90

223/93 vom 27.10.1993
Fortschreibung des 
Beschlusses 103/90
lfd. Nr. 5, 6

224/93 vom 27.10.1993
Fortschreibung des 
Beschlusses 75/90
lfd. Nr. 1, 2, 4

252/93 vom 24.11.1993
Fortführung des 
Beschlusses 103/90
lfd. Nr. 3

253/93 vom 24.11.1993
Fortführung des 
Beschlusses 75/90
lfd. Nr. 1, 3

254/93 vom 24.11.1993
Unentgeltliche 
Überlassung

255/93 vom 24.11.1993
Ankäufe
lfd. Nr. 1, 3

280/93 vom 16.12.1993
Fortführung 
Beschluss 103/90
lfd. Nr. 7

090/94 vom 20.04.1994
Fortführung des 
Beschlusses 103/90
lfd. Nr. 14

151/96 vom 29.05.1996
Grundstücksverkehr  
Verkäufe
lfd. Nr. 13, 14

168/97 vom 16.07.1997
Grundstücksverkehr 
Verkäufe

315/97 vom 17.12.1997
Verkauf von Grundstücken
im Bereich des Bebauungs-
plangebietes MEL 036
lfd. Nr. 02

207/98 vom 22.07.1998
Grundstücksverkehr – 
Erbbaurecht

035/99 vom 24.02.1999
Grundstücksverkehr – 
Verkäufe
lfd. Nr. 1

036/99 vom 24.02.1999
Grundstücksverkehr – 
Verkäufe
lfd. Nr. 4

I 042/99 vom 22.09.1999
Grundstücksverkehr – 
Verkäufe
lfd. Nr. 2

148/99 vom 30.06.1999
Grundstücksverkehr – 
Verkäufe in den Ortsteilen
lfd. Nr. 1

153/99 vom 30.06.1999
Grundstücksverkehr – 
Verkäufe
lfd. Nr. 1

Die Bekanntmachung er-
folgt gemäß Stadtratsbe-
schluss Nr. 076/97 vom
26.03.1997 „Veröffentlichung
von Grundstücksdaten“ in
der Form:
Gemarkung, Flur, Flur-
stück, Fläche, Straße und
Hausnummer (falls gege-
ben).
Die Bekanntmachung des
Namens unterbleibt aus da-
tenschutzrechtlichen Grün-
den. Die Listen mit den vor-
genannten Grundstücken
liegen zur Einsichtnahme im
Bürgerservice öffentlich aus.

Bekanntmachung von Beschlüssen
zum Grundstücksverkehr

Beschluss JHA 001/2001 
vom 10. Januar 2001

„Ablehnung des Antrages auf Anerken-
nung als Träger der freien Jugendhilfe von

EURA WKA – Konzepte gemn. e. V.“
01 Der Antrag der EURA WKA - Konzepte gemn. e. V. auf  An-
erkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB
VIII wird abgelehnt.

Beschluss JHA 003/2001
vom 7. Februar 2001

Qualitätskriterien zur Arbeit in offenen 
Einrichtungen der Jugendarbeit für die 

Landeshauptsstadt Erfurt
01 Der Jugendhilfeausschuss beschließt die „Qualitätskriterien
zur Arbeit in offenen Einrichtungen der Jugendarbeit für die
Landeshauptstadt Erfurt“ wie in der Anlage dargestellt.
02 Der Termin im Beschluss JHA 022/2000 Beschlusspunkt 03
wird auf August 2001 korrigiert.

Beschluss JHA 004/2001 
vom 7. Februar 2001

Veränderung der Mitgliedschaft im 
Kriminalpräventiven Rat (KpR) der 

Landeshauptstadt Erfurt

01 Der Jugendhilfeausschuss benennt als neues Mitglied im
Kriminalpräventiven Rat: Frau Claudia Plöttner

Beschluss JHA 002/2001 vom 10. Januar 2001
Gliederung für den Jugendhilfeplan der 

Landeshauptstadt Erfurt ab dem Jahr 2002
01 Der Jugendhilfeausschuss verweist den Entwurf der „Gliederung für den Jugendhil-
feplan der Landeshauptstadt Erfurt ab dem Jahr 2002“ in die Unterausschüsse zur Dis-
kussion.

02 Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, in die aus jedem Unterausschuss je zwei Ver-
treter entsendet werden. Die Verwaltung des Jugendamtes entsendet ebenfalls zwei
Vertreter in die Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe fasst die Vorschläge der Unteraus-
schüsse zusammen.

03 Dem Jugendhilfeausschuss ist durch die Arbeitsgruppe ein überarbeiteter Gliede-
rungsplan bis zur Juni-Sitzung 2001 zur Beschlussfassung vorzulegen.

04 Der dann gefasste Beschluss ist dem Stadtrat vorzulegen, sofern auch Änderungen
in übergreifenden Plänen erforderlich sind (z.B. Rahmensozialplan).
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Öffentliche
Bekanntmachung

Der Abwasserverband Vie-
selbach und die Landes-
hauptstadt Erfurt geben
hiermit bekannt, dass auf
der Grundlage des § 41,
Abs. 3 des Thüringer Ver-
waltungsverfahrensgeset-
zes die Aussetzung der voll-
ziehenden Wirkung für alle
vor dem 28. Februar 2001
zugestellten Herstellungs-
beiträge für die öffentliche
Entwässerungseinrichtung
(Bescheide über den Her-
stellungsbeitrag für die öf-
fentliche Entwässerungsein-
richtung, Teileinrichtung

„Kläranlagen“, „Haupt- und
Verbindungssammler“ und
„Ortsnetze“) in der Belegen-
heit der Ortschaften Az-
mannsdorf, Büßleben,
Hochstedt, Linderbach, Ur-
bich, Vieselbach und Walli-
chen von Amtswegen ge-
währt wird.

Norbert Schäfer  
Beauftragter des  

Abwasserverbandes 
Vieselbach  

Manfred Ruge
Oberbürgermeister der

Landeshauptstadt Erfurt

Beschluss Nr. 017/2001
vom 21. Februar 2001

Zuwendung an den Eissportclub
Erfurt e. V.

Genaue Fassung:
01 Dem Eissportclub Erfurt
e.V. wird eine Zuwendung
in Höhe von max. 100 TDM
zur wirtschaftlichen Konso-
lidierung gewährt.
Die Zuwendung steht unter
dem Vorbehalt, dass 
1. der Nachweis des Ab-
schlusses eines Hauptspon-
sorenvertrages zur
Deckung der   den Verein
belastenden Schulden und

Verbindlichkeiten erbracht
wird und 
2. der Ausschuss für Finan-
zen, Liegenschaften, Rech-
nungsprüfung und Vergabe
ein vom ESC e. V. vorzule-
gendes schlüssiges Konzept
zur Konsolidierung der
wirtschaftlichen Lage des
Vereins beschließt.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

Genehmigung der 1. Änderung des
Bebauungsplanes der Stadt Erfurt EFS
034 „Weimarische Straße, Teilgebiet 2“

Der Stadtrat Erfurt hat in
seiner Sitzung am 15. No-
vember 2000 folgenden Be-
schluss gefasst:

Beschluss 
Nr. 222/2000

Genaue Fassung:
Satzungsbeschluss zur 1.
Änderung des Bebauungs-
planes EFS 034 „Weimari-
sche Straße, Teilgebiet 2“
01 Die im Rahmen der Be-
teiligung der Bürger und
berührten Träger öffentli-
cher Belange eingegangen
Stellungnahmen zur 2. öf-
fentlichen Auslegung hat
der Stadtrat abgewogen;
das Abwägungsergebnis mit
Begründung ist Bestandteil
des Beschlusses.
02 Die Stadtverwaltung wird
beauftragt, die Bürger sowie
die Träger öffentlicher Be-
lange, die Anregungen vor-
gebracht haben, von dem
Abwägungsergebnis in
Kenntnis zu setzen.
03 Gemäß § 10 BauGB i.d.F.
der Bekanntmachung vom
8. Dezember 1986 (BGBl.
Teil I S. 2253), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz zur
Änderung des Baugesetzbu-
ches vom 20. Dezember 1996
(BGBl. Teil I S. 2049, 2076)
i.V.m. § 233 Abs. 1 Satz 1
BauGB in der Neufassung
des Baugesetzbuches vom
27. August 1997 (BGBl. I
S.2141), zuletzt geändert am
17. Dezember 1997 (BGBl. I
S. 3108), bereinigt am 16. Ja-
nuar 1998 (BGBl. I S. 137),
i.V.m. § 83 Abs. 4 Thüringer
Bauordnung (ThürBO) in
der Fassung vom 3. Juni
1994 (GVBl. S.553) und §§ 19
Abs. 1 Satz 1, 2 Abs. 1 und 2
Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) vom 16. Au-
gust 1993 (GVBl. S. 501), zu-
letzt geändert durch das
Dritte Gesetz zur Änderung
der Thüringer Kommunal-
ordnung vom 18. Juli 2000
(GVBl. S.177) beschließt der
Stadtrat Erfurt die 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes
EFS 034 „Weimarische
Straße, Teilgebiet 2“, beste-

hend aus der Planzeich-
nung mit den textlichen
Festsetzungen und dem
Grünordnungsplan, als Sat-
zung.
04 Die Begründung zur 1.
Änderung des Bebauungs-
planes wird gebilligt.
05 Der Oberbürgermeister
wird beauftragt, für den Be-
bauungsplan gemäß § 246a
Abs. 1 Nr. 4 BauGB a.F. die
Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde zu be-
antragen. Die Erteilung der
Genehmigung ist alsdann
ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Dabei ist auch anzu-
geben, wo der Plan mit Be-
gründung während der
Dienststunden eingesehen
und über den Inhalt Aus-
kunft verlangt werden
kann.
06 Gemäß § 19 BauGB i.d.F.
der Bekanntmachung vom
8. Dezember 1986 (BGBl.
Teil I S. 2253), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz zur
Änderung des Baugesetzbu-
ches vom 20. Dezember 1996
(BGBl. Teil I S. 2049, 2076)
i.V.m. § 233 Abs. 1 Satz 1
BauGB in der Neufassung
des Baugesetzbuches vom
27. August 1997 (BGBl. I
S.2141), zuletzt geändert am
17. Dezember 1997 (BGBl. I
S. 3108), bereinigt am 16. Ja-
nuar 1998 (BGBl. I S. 137) be-
darf die Teilung eines
Grundstücks innerhalb des
räumlichen Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes
EFS 034 zu ihrer Wirksam-
keit der Genehmigung.

* * *

Die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes EFS 034 wurde
gemäß § 10 Abs. 2 BauGB in
der Neufassung des Bauge-
setzbuches vom 27. August
1997 (BGBl. I, S. 2141) mit
Verfügung der höheren
Verwaltungsbehörde vom 5.
März 2001, AZ: 210-4621.20-
EF-MI/GE/SO „EFS 034/TG
2“ (1.Ä.) genehmigt. 
Hiermit wird gem. § 10 Abs.
3 BauGB die Erteilung der
Genehmigung bekannt ge-
macht.

Der Bebauungsplan tritt am
Tag der Bekanntmachung
in Kraft.
Jedermann kann den ge-
nehmigten Bebauungsplan
und die Begründung dazu
im Informationszentrum
der Bauverwaltung Erfurt,
Löberstraße 34, Erdge-
schoss, innerhalb der Öff-
nungszeiten Montag von
9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00
bis 16.00 Uhr, Dienstag von
9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00
bis 18.00 Uhr, Mittwoch von
9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00
bis 16.00 Uhr, Donnerstag
von 9.00 bis 12.00 Uhr und
von 13.00 bis 17.00 Uhr, Frei-
tag von 9.00 bis 12.00 Uhr
(außer samstags, sonn- und
feiertags) einsehen und
über den Inhalt Auskunft
verlangen.
Eine Verletzung der in § 21
Abs. 4 Satz 1 ThürKO und 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
Nr. 2 BauGB bezeichneten
Verfahrens- und Formvor-
schriften ist unbeachtlich,
wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich
gegenüber der Stadt gel-
tend gemacht worden ist.
Mängel der Abwägung sind
unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb von sieben
Jahren seit dieser Bekannt-
machung schriftlich ge-
genüber der Stadt geltend
gemacht worden sind. Da-
bei ist der Sachverhalt, der
die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, dar-
zulegen (§ 215 Abs. 1
BauGB). Auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für
Eingriffe in eine bisher
zulässige Nutzung durch
diesen Bebauungsplan und
über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen
wird hingewiesen.

ausgefertigt 
am 15. März 2001

Manfred  Ruge
Oberbürgermeister

Neuer Straßenname
Der Ortschaftsrat von Alach hat in seiner letzten Sitzung
für das Wohngebiet in Salomonsborn westlich der Straße
„In der Muld“ folgenden neuen Straßennamen beschlossen:

Straßenschlüssel Neuer Straßenname
48 322  Am Schanzberg

Der Beschluss tritt 14 Tage nach der ˆffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Erfurt in Kraft.

Carola Bayer
Amtsleiterin Vermessungsamt

Einladung
Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Frienstedt findet am 20. April
2001, 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Frienstedt statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht zum Kassenbestand und Verteilungsplan
4. Diskussion zu den Berichten
5. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer
6. Vergabe der Jagdpacht

Wir bitten alle Jagdgenossen um Teilnahme. Der Jagdvorstand
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Aufgrund der §§ 22, 23,
24 und 61 des Sozial-
gesetzbuches, 8.

Buch, Kinder- und Jugend-
hilfe (SGB VIII) i.d.F.d.Bkm.
vom 8. Dezember 1998 (BG-
Bl. I S.3545) i.V.m. §§ 22, 23,
und 25 des Thüringer Kin-
der- und Jugendhilfe-Aus-
führungsgesetzes (Thür-
KJHAG) - i.d.F.d.Bkm. vom
7. September 1998 (GVBl.S.
269) geändert durch 2.
ÄndG vom 04. Februar 1999
(GVBl. S.109) sowie dem
Thüringer Gesetz über Ta-
geseinrichtungen für Kin-
der als Landesausführungs-
gesetz zum Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (Kinderta-
geseinrichtungsgesetz – Ki-
taG -) vom 25. Juni 1991
(GVBl. S. 113), zuletzt geän-
dert durch Art. 11 des
Thüringer Haushaltsbegleit-
gesetzes 2001/2002 vom 21.
Dezember 2000 (GVBl. S.
408 ff.) i.V.m. § 2, 19, 26 II der
Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thürin-
ger Kommunalordnung –
ThürKO) in der Fassung
vom 14. April 1998, zuletzt
geändert durch das 3. Ge-
setz zur Änderung der
Thüringer Kommunalord-
nung vom 18. Juli 2000
(GVBl. S. 177), hat der Stadt-
rat der Landeshauptstadt
Erfurt in seiner Sitzung am
21. Februar 2001 folgende
Satzung beschlossen.

§ 1
Geltungsbereich, 
Definitionen
(1) Diese Satzung gilt für die
Tageseinrichtungen für Kin-
der im Sinne des KitaG der
Landeshauptstadt Erfurt,
folgend Stadt.

(2) Die Satzung gilt auch für
die Tagespflegeplätze, die
anstelle oder in Ergänzung
der Erziehung, Bildung und
Betreuung von Kindern in
Tageseinrichtungen durch
die Stadt, das Jugendamt
vermittelt werden.
(3) Tageseinrichtungen im
Sinne dieser Satzung sind
Kinderkrippen, Kindergär-
ten, Kindertagesstätten
bzw. Freizeithorte.
(4) Kinderkrippen sind Ein-
richtungen für Kinder im
Alter bis zu 2 Jahren. 
(5) Kindergärten sind Ein-
richtungen für Kinder im
Alter von 2 Jahren bis zum
Schuleintritt. 
(6) Kindertagesstätten sind
Einrichtungen für Kinder
vom vollendeten 1. Lebens-
jahr bis zum vollendeten 12.
Lebensjahr, die gemeinsam
in altersgemischten Grup-
pen betreut werden. Die je-
weilige Altersstruktur rich-
tet sich nach der Konzepti-
on der Einrichtung und der
gültigen Bedarfsplanung.
(7) Freizeithorte sind Ein-
richtungen für Kinder im
schulpflichtigen Alter.

§ 2
Betreuungsformen
Die Betreuung der Kinder
erfolgt in Tageseinrichtun-
gen. Auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten und
nach Prüfung des Einzelfal-
les kann die Tagespflege im
Haushalt einer Pflegeper-
son oder die Tagespflege
durch eine Pflegeperson im
Haushalt des Erziehungsbe-
rechtigten bestimmt wer-
den. 

§ 3
Inanspruchnahme,
Grundsätze
(1) Durch die Bereitstellung
des Platzes in der Tagesein-
richtung oder des Ta-
gespflegeplatzes nach Maß-
gabe dieser Satzung ent-
steht ein öffentlich-rechtli-
ches Benutzungsverhältnis.
Das öffentlich-rechtliche
Benutzungsverhältnis dau-
ert während der Betriebsru-
he der jeweiligen Einrich-
tung an. Es endet durch Ab-
meldung oder Ausschluss
des Kindes.
(2) Die Bereitstellung von
Krippenplätzen erfolgt ent-
sprechend dem Platzange-
bot. Übersteigt die Nachfra-
ge nach Krippenplätzen das
bereitstehende Betreuungs-
angebot für 0 bis 2-jährige
Kinder, erfolgt die Aufnah-
me, wenn mindestens eines
der folgenden Kriterien er-
füllt ist.

a) Berufstätigkeit oder Aus-
bildung des Erziehungs-
berechtigten bei Allein-
erziehenden

b) Berufstätigkeit oder Aus-
bildung bei verheirateten
bzw. in eheähnlicher Ge-
meinschaft lebenden Er-
ziehungsberechtigten, im
Falle beider Partner

c) Im Falle, dass sich ein Er-
ziehungsberechtigter
bzw. beide Erziehungsbe-
rechtigten zu Hause be-
finden und unter Beach-
tung vorab genannter
Kriterien keinen An-
spruch auf einen Krip-
penplatz erheben kön-
nen, jedoch aus sozia-
ler/pädagogischer Sicht
Bedenken bestehen, er-
folgt die Klärung der
tatsächlichen Bedürftig-
keit durch die Stadt, den
Allgemeinen Sozialen
Dienst im Jugendamt.
Entsprechendes gilt für
die Gewährung eines Be-
treuungsplatzes in be-
sonders belasteten Fami-
liensituationen.

d) Im Übrigen erfolgt die
Bereitstellung nach der
Reihenfolge des Eingan-
ges des Antrages. 

e) Sollte sich die Situation
eines 0 bis 2-jährigen
Kindes, die zu seiner
Aufnahme geführt hat, so
verändern, dass die Auf-
nahmekriterien nicht
mehr erfüllt sind, kann
die Stadt, das Jugend-
amt, das Benutzungsver-
hältnis durch Einzelfal-
lentscheidung beenden. 

(3) Jedes Kind, im Alter ab 2
Jahren bis zum Schulein-
tritt, hat Anrecht auf einen
Platz in einer Tageseinrich-
tung der Stadt, sofern zu-
mindest ein Elternteil sei-
nen Hauptwohnsitz in Erfurt
hat. 
(4) Soweit die Möglichkeit
besteht, soll die Bereitstel-
lung von Plätzen in Kinder-
tageseinrichtungen wohn-
ortnah erfolgen. Übersteigt
die Nachfrage das Platzan-
gebot in einer Kinderta-
geseinrichtung gemäß § 1 V,
VI, VII dieser Satzung er-
folgt die Platzvergabe in der
Reihenfolge des Einganges
des Antrages. Geschwister-
kinder werden bei vorlie-
gendem Antrag vorzugswei-
se gemeinsam in einer Ta-
geseinrichtung betreut.
(5) Anstelle oder in Ergän-
zung der Erziehung, Bil-
dung und Betreuung der
Kinder in einer Tagesein-
richtung kann die Stadt, das
Jugendamt, Kinder in Ta-
gespflege vermitteln, soweit

eine dem Wohl des Kindes
entsprechende Betreuung
dadurch gesichert werden
kann. Den Wünschen der
Erziehungsberechtigten, die
für ihre Kinder im Alter un-
ter 2,5 Jahren die Kinderbe-
treuung in Tagespflege be-
antragen, ist nach Möglich-
keit zu entsprechen. Die
Vergabe von Tagespflege-
plätzen erfolgt entspre-
chend der Verfahrensweise
zur Vergabe von Krippen-
plätzen. 

§ 4
Aufgaben der Tages-
einrichtungen für Kinder
Die Tageseinrichtungen für
Kinder haben einen eigen-
ständigen Erziehungs-, Bil-
dungs- und Betreuungsauf-
trag. Sie wirken familienun-
terstützend und -ergänzend
und sorgen mit den Erzie-
hungsberechtigten für das
Wohl der Kinder. Die Erzie-
hungs-, Bildungs- und Be-
treuungsaufgaben gelten
bezogen auf die jeweilige
Einrichtung.

§ 5
Leitung/Verwaltung der 
Tageseinrichtungen
für Kinder
(1) Für jede Tageseinrich-
tung für Kinder wird von
der Stadt, Jugendamt
ein/eine Leiter/in – folgend
Leiter genannt – bestellt.
(2) Der Leiter trägt die Ver-
antwortung für den tägli-
chen Ablauf in der Ta-
geseinrichtung, nach Maß-
gabe der Satzung.

§ 6
Pflichten der 
Erziehungsberechtigten
(1) Die Erziehungsberech-
tigten erklären bei der Auf-
nahme des Kindes in die Ta-
geseinrichtung schriftlich,
wer außer ihnen ihre Rech-
te ausüben kann (bevoll-
mächtigte Person). Diese
Erklärung ist jederzeit in
gleicher Form widerruflich.
(2) Der Erziehungsberech-
tigte bzw. die bevollmäch-
tigte Person hat das Kind zu
Beginn der Betreuungszeit
dem Betreuungspersonal
der Tageseinrichtung oder
der Pflegeperson zu über-
geben und es nach Beenden
der Betreuungszeit beim
Betreuungspersonal der Ta-
geseinrichtung oder bei der
Pflegeperson abzuholen.
(3) Soll das Kind die Ta-
geseinrichtung allein ver-
lassen, bedarf es zuvor ei-
ner schriftlichen Erklärung
der Erziehungsberechtigten
gegenüber dem Leiter der

Tageseinrichtung.
(4) Bei Verdacht oder beim
Auftreten ansteckender
Krankheiten beim Kind
oder in der Wohngemein-
schaft des Kindes sind die
Erziehungsberechtigten zur
unverzüglichen Mitteilung
an den Leiter der Einrich-
tung verpflichtet. In diesen
Fällen darf durch den Erzie-
hungsberechtigten das Kind
erst dann wieder in die Ta-
geseinrichtung gebracht
werden, wenn eine ärztliche
Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung vorliegt. Chronische
Krankheiten der Kinder
sind dem Leiter im Aufnah-
megespräch bzw. der Ta-
gespflegeperson im Vorge-
spräch mitzuteilen.
(5) Das beabsichtigte zeit-
weilige und vollständige
Nichtbenutzen der Ta-
geseinrichtung ist unver-
züglich dem Leiter mitzutei-
len.
(6) Die Erziehungsberech-
tigten haben die Satzungs-
bestimmungen einschließ-
lich die der Gebührensat-
zung einzuhalten.

§ 7
Begründung des 
Benutzungsverhältnisses
(1) Die Aufnahme in Ta-
geseinrichtungen und die
Tagespflege erfolgt für Kin-
der, wenn zumindest ein El-
ternteil seinen Hauptwohn-
sitz in der Stadt hat. Für
Studenten gilt der Ausbil-
dungsort Erfurt dem Haupt-
wohnsitz Erfurt gleichge-
stellt.
(2) Die Aufnahme in eine
Tageseinrichtung oder eine
Tagespflege ist für Kinder
von Eltern mit Hauptwohn-
sitz außerhalb der Stadt Er-
furt, folgend Auswärtige ge-
nannt, möglich, wenn sich in
einer Einrichtung abzeichnet,
dass im Laufe eines Bedarfs-
planungszeitraumes Plätze
nicht belegt werden und die
nicht gedeckten Kosten
durch die zuständige Ge-
meinde übernommen wer-
den. Eine Ausnahme besteht
bei der tageweisen Betreu-
ung von Kindern.
(3) Die Entscheidung über
die Aufnahme des Kindes in
eine Tageseinrichtung bzw.
für die Tagespflege trifft die
Stadt, das Jugendamt, nach
Antragstellung des/der Er-
ziehungsberechtigten.
(4) Voraussetzungen für die
Aufnahme sind:
• die Abgabe eines vom Er-

ziehungsberechtigten
unterzeichneten Aufnah-
meantrages

(Fortsetzung auf Seite 5)

Beschluss 
Nr.

018/2001
vom 

21. Februar
2001

Satzung über die
Benutzung der

Tageseinrichtungen
für Kinder in 

Trägerschaft der
Landeshauptstadt

Erfurt – 
KitaBenSEF

Genaue Fassung:
01 Die Satzung über die
Benutzung der Ta-
geseinrichtungen für
Kinder in Trägerschaft
der Landeshauptstadt
Erfurt – KitaBenSEF –
gem. Anlage wird be-
stätigt.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

Anlage – Satzung über die Benutzung der Tages-
einrichtungen für Kinder in Trägerschaft der Landes-

hauptstadt Erfurt – KitaBenSEF – vom 15. März 2001
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(Fortsetzung von Seite 4)

• die Vorlage eines ärztli-
chen Attestes des behan-
delnden Arztes oder ei-
ner amtsärztlichen Be-
scheinigung, die nicht äl-
ter als eine Woche sein
dürfen. Aus dem Attest
bzw. der amtsärztlichen
Bescheinigung muss her-
vorgehen, dass keine
Einwände gegen die Auf-
nahme bestehen und das
Kind frei von anstecken-
den Krankheiten und
Ungeziefer ist.

Sollte aufgrund des Ge-
sundheitszustandes des
Kindes die Betreuung in ei-
ner Tageseinrichtung bzw.
für die Tagespflege eine Ge-
fährdung des Kindeswohls
darstellen, kann die Stadt,
das Jugendamt auch bei
Vorlage eines ärztlichen At-
testes die Aufnahme ableh-
nen oder das Kind von der
weiteren Betreuung aus-
schließen.
(5) Die Abmeldung des Kin-
des aus einer Tageseinrich-
tung bzw. von der Ta-
gespflege kann nur zum
Monatsende erfolgen. Die
erforderliche Abmeldung
und Ankündigung sonstiger
Veränderungen sind bis
zum 05. des laufenden Mo-
nats schriftlich bei dem Lei-
ter der Einrichtung einzu-
reichen.
(6) Der Ausschluss vom Be-
such der Tageseinrichtung
oder von der Tagespflege
für Kinder kann erfolgen,
wenn der/die Erziehungs-
berechtigte/n gegen diese
Satzung verstößt/ver-
stoßen.

§ 8
Gespeicherte Daten
(1) Zur Bearbeitung des An-
trages auf Aufnahme in die
Tageseinrichtung oder die
Tagespflege werden für die
Erhebung der Benutzungs-
gebühren folgende perso-
nenbezogene Daten durch
die Landeshauptstadt Erfurt
erhoben und gespeichert:
a) allgemeine Daten: Name
und Anschrift der Erzie-
hungsberechtigten, des Kin-
des, anderer Kinder, Ge-
burtsdaten der Kinder,
Wohnanschrift, Arbeitsstel-
le sowie weitere zur kassen-
mäßigen Abwicklung erfor-
derlichen Daten, insbeson-
dere Verbindungen zu Gel-
dinstituten.
b) Berechnungsgrundlage
für Gebühren gemäß Kita-
GebSEF
(2) Die erhobenen gespei-
cherten Daten für die Be-
nutzung der Kinderta-
geseinrichtung oder Ta-
gespflege werden von der
Stadt ohne gesonderte Auf-

forderung nach Wegfall des
Zweckes der Erhebung
gelöscht.
(3) Durch die Bekanntma-
chung in dieser Satzung
werden die Erziehungsbe-
rechtigten über die Aufnah-
me der in Abs. 1 genannten
Daten in automatisierte Da-
teien der Stadt unterrichtet. 

§ 9
Gesundheitsvorsorge
(1) Erkrankte Kinder dürfen
durch die Erziehungsbe-
rechtigten nicht in die Ta-
geseinrichtung bzw. die Ta-
gespflegestelle gebracht
oder geschickt werden.
(2) Die Erzieherin oder die
Tagespflegeperson hat das
Recht, bei offenkundigen
Erkrankungen die Entge-
gennahme des Kindes zum
Besuch der Einrichtung zu
verweigern bzw. die soforti-
ge Abholung des Kindes zu
verlangen.
(3) Nach Verdacht auf eine
Erkrankung, nach einer
Krankheit oder bei Läuse-
befall kann nach Vorlage ei-
ner ärztlichen Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung das
Kind in die Tageseinrich-
tung oder bei der Tagespfle-
geperson wieder aufgenom-
men werden. 
(4) Medikamente werden in
der Tageseinrichtung und
bei Tagespflegepersonen
verabreicht, wenn eine
schriftliche Anweisung des
behandelnden Arztes sowie
eine schriftliche Einwilli-
gung der Erziehungsbe-
rechtigten vorgelegt wird. 
(5) Einmal jährlich führt die
Stadt in der Tageseinrichtung
eine ärztliche und eine
zahnärztliche Vorsorgeunter-
suchung der betreuten Kin-
der durch. Das Einbeziehen
des Kindes in diese
Vorsorgeuntersuchungen
bedarf der vorherigen Ein-
willigung der Erziehungsbe-
rechtigten. Die Einwilligung
gilt als erteilt, wenn ihr
nicht nach mindestens 14-
tägigem Aushang in der
Einrichtung widersprochen
wurde. Über das Ergebnis
der Vorsorgeuntersuchung
sind die Erziehungsberech-
tigten durch den Leiter der
Tageseinrichtung zu unter-
richten. Diese Regelung gilt
für die Pflegestellen ent-
sprechend.

§ 10
Verpflegung
(1) In den Tageseinrichtungen
für Kinder wird eine alters-
entsprechende, gesunde, vi-
tamin- und abwechslungsrei-
che Kost angeboten.
(2) In den Kinderkrippen wer-
den die Kinder voll verpflegt.
Die Vollverpflegung beinhal-
tet das Frühstück, eine war-
me Mittagsmahlzeit und die
Vesper. Für Säuglinge gelten
gesonderte Regelungen, die

zwischen dem Leiter der Ein-
richtung und den Eltern ver-
einbart werden.
(3) In Kindergärten, Kinder-
tagesstätten und Freizeit-
horten erhalten die Kinder
eine warme Mittagsmahl-
zeit und Getränke. In eini-
gen Einrichtungen wird
Vollverpflegung angeboten.
Die Vollverpflegung bein-
haltet das Frühstück, eine
warme Mittagsmahlzeit und
die Vesper.
(4) Die Verpflegung des Kin-
des bei der Tagespflegeper-
son wird zwischen dieser
und den Erziehungsberech-
tigten vereinbart.

§ 11
Betreuungszeit
(1) Die Öffnungszeit der Ta-
geseinrichtungen ist in der
Regel werktags von 6.00 Uhr
bis 17.00 Uhr. Hortgruppen
haben in der Regel von
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
geöffnet.
(2) Die täglichen Öffnungs-
zeiten werden für jede Ta-
geseinrichtung vom Leiter
festgelegt. Die vom Leiter
vorgesehene Öffnungszeit
ist der Stadt, dem Jugend-
amt, mit der Stellungnahme
des Beirates, 4 Wochen vor
Änderung zur Genehmi-
gung vorzulegen und späte-
stens 14 Tage vor Wirksam-
werden in der Tageseinrich-
tung durch Aushang be-
kannt zu machen.
(3) Erweiterte Öffnungszei-
ten, über den im Abs. 2 ge-
nannten Zeitumfang hinaus,
können im Rahmen der
Möglichkeiten für Familien
in besonderen Situationen
vorgehalten werden. Für die
Bereitstellung eines solchen
Betreuungsplatzes trifft die
Stadt, das Jugendamt, eine
Einzelfallentscheidung.
(4) Die tägliche Aufenthalts-
dauer der Kinder in den
Einrichtungen soll nicht
mehr als 10 Stunden betra-
gen. 
(5) In Einrichtungen erfolgt
Halbtagsbetreuung grund-
sätzlich am Vormittag zwi-
schen 6.00 Uhr und 12.00
Uhr oder am Nachmittag
zwischen 11.00 Uhr und
17.00 Uhr.
Ausnahmen bestimmt die
Stadt, das Jugendamt auf
Antrag durch Einzelfallent-
scheidung. Das Entschei-
dungsrecht des/der Erzie-
hungsberechtigte/n über
die Aufenthaltsdauer ihres
Kindes bei Inanspruchnah-
me eines Ganztagsplatzes
bleibt unberührt. 
(6) Ein nicht abgeholtes
Kind wird grundsätzlich ei-
ne Stunde über die Schließ-
zeit der Einrichtung hinaus
weiterbetreut. Anschlie-
ßend fährt die diensthaben-
de Erzieherin mit dem Kind
in einem öffentlichen Ver-
kehrsmittel (einschließlich

Taxi) in die dafür vorgese-
hene Einrichtung und über-
gibt das Kind zur weiteren
Betreuung. In Ausnahmefäl-
len kann der Leiter der Ein-
richtung eine dem Wohle
des nicht abgeholten Kindes
dienende andere Entschei-
dung treffen. Die Kosten für
die erforderlichen Aufwen-
dungen tragen die Erzie-
hungsberechtigten.
(7) An Samstagen sowie
Sonn- und Feiertagen blei-
ben die Tageseinrichtungen
für Kinder geschlossen.
(8) 1. für das Jahr 2001 
Die Tageseinrichtungen ha-
ben während der Schulferi-
en im Sommer jeweils drei
Wochen sowie im Zeitraum
zwischen Weihnachten und
Neujahr Betriebsruhe. Für
Familien in besonderen Si-
tuationen stehen Betreu-
ungsplätze während der Be-
triebsruhe zur Verfügung.
2. für das Jahr 2002
Die Tageseinrichtungen ha-
ben im Zeitraum zwischen
Weihnachten und Neujahr
Betriebsruhe. Für Familien
in besonderen Situationen
stehen Betreuungsplätze
während der Betriebsruhe
zur Verfügung.
(9) Die Betreuungszeit des
Kindes in Tagespflege be-
stimmt die Stadt, das Ju-
gendamt, unter Berücksich-
tigung der familiären Situa-
tion im Einzelfall. In der Re-
gel beträgt diese täglich bei
Halbtagsbetreuung maxi-
mal 5 Stunden, bei Ganz-
tagsbetreuung maximal 9
Stunden.

§ 12
Beginn und Ende 
der Aufsichtspflicht
(1) Die Aufsichtspflicht der
Erzieherin beginnt mit
Übergabe des Kindes und
endet mit Verabschiedung
des Kindes bei Abholung
durch die Erziehungsbe-
rechtigten oder eine durch
sie bevollmächtigte Person. 
(2) Für Kinder, die allein in
die Kindereinrichtung kom-
men, beginnt die Aufsichts-
pflicht der Erzieherin, so-
bald sie das Kind innerhalb
der Räume oder des Gelän-
des der Einrichtung sieht.
Verlässt das Kind auf
Wunsch der Erziehungsbe-
rechtigten die Tageseinrich-
tung allein, endet die Auf-
sichtspflicht der Erzieherin
mit der Verabschiedung.

§ 13
Mitwirkung der 
Erziehungsberechtigten
(1) Die Bildung des Beirates,
seine Aufgaben, Befugnisse
und Rechte ergeben sich
aus dem Gesetz.
(2) Die Erziehungsberech-
tigten haben das Recht, an
Entscheidungen der Ta-
geseinrichtung für Kinder
über den Beirat mitzuwir-

ken. In jeder Einrichtung
wird ein Beirat gebildet.

§ 14
Hausrecht (Hausordnung)
(1) Das Hausrecht übt in der
Tageseinrichtung der Leiter
oder der von ihm Beauftrag-
te aus.
(2) Durch den Leiter der
Einrichtung wird eine Haus-
ordnung erarbeitet. Der
Beirat wird zum Entwurf
der Hausordnung gehört.

§ 15
Gebühren
Für die Inanspruchnahme
eines Platzes in einer Ta-
geseinrichtung oder in Ta-
gespflege, werden durch die
Stadt Erfurt Gebühren er-
hoben. Die Gebühren sind
in einer gesonderten Sat-
zung geregelt.

§ 16
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 1.
April 2001 in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten
dieser Satzung tritt die Sat-
zung vom 12. Dezember
1996 (Beschluss Nr. 258/96,
veröffentlicht im Amtsblatt
der Landeshauptstadt Er-
furt am 14.12.1996, Nr. 24, S.
7) außer Kraft.

* * *

Die vorstehende Satzung
wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Das Landes-
verwaltungsamt hat den
Eingang der Satzung mit
Schreiben vom 6. März 2001
bestätigt (§ 21 Abs. 3 Satz 1
ThürKO) und die vorzeitige
Bekanntmachung geneh-
migt (§ 21 Abs. 3 Satz 3
ThürKO). Der öffentlichen
Bekanntmachung entge-
genstehende Erklärungen
hat die Aufsichtsbehörde
nicht abgegeben.
Gemäß § 21 (4) ThürKO ist
die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschrif-
ten, die in der Thüringer
Kommunalordnung enthal-
ten oder aufgrund dieses
Gesetzes erlassen sind, un-
beachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres nach
Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Stadt
Erfurt unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Erfurt, den 15. März 2001

Manfred Ruge
Oberbürgermeister



Aufgrund der §§ 22, 23
24 und 90 des Sozial-
gesetzbuches, Ach-

tes Buch, Kinder- und Ju-
gendhilfe (SGB VIII)
i.d.F.d.Bkm. vom 8. Dezem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3546)
i.V.m. §§ 22, 23 und 25 des
Thüringer Kinder- und Ju-
gendhilfe-Ausführungsge-
setzes (ThürKJHAG)
i.d.F.d.Bkm. vom 7. Septem-
ber 1998 (GVBl. S. 269),
geändert durch 2. ÄndG
vom 4. Februar 1999
(GVBl.S.109) sowie dem
Thüringer Gesetz über Ta-
geseinrichtungen für Kin-
der als Landesausführungs-
gesetz zum Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (Kinderta-
geseinrichtungsgesetz –
KitaG-) vom 25. Juni 1991
(GVBl. S. 113), zuletzt geän-
dert mit Art. 11 des Thürin-
ger Haushaltsbegleitgeset-
zes 2001/2002 vom 21. De-
zember 2000 (GVBl. S. 408
ff.) i.V.m. §§ 2, 19, 26 II der
Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thürin-
ger Kommunalordnung –
ThürKO) in der Fassung

vom 14. April 1998, zuletzt
geändert durch das 3. Ge-
setz zur Änderung der
Thüringer Kommunalord-
nung vom 18. Juli 2000
(GVBl. S. 177),der §§ 2, 10
und 12 des Thüringer Kom-
munalabgabengesetzes
(ThürKAG) in der Fassung
vom 19. September 2000, zu-
letzt geändert durch das 5.
Gesetz zur Änderung des
Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes vom 19. De-
zember 2000 (GVBl. S. 418)
sowie der Satzung über die
Benutzung der Tagesein-
richtungen für Kinder – Ki-
taBenSEF – hat der Stadtrat
der Landeshauptstadt Er-
furt in seiner Sitzung am 21.
Februar 2001 die folgende
Gebührensatzung beschlos-
sen:

§ 1
Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für die
Tageseinrichtungen für Kin-
der im Sinne des KitaG der
Landeshauptstadt Erfurt,
folgend Stadt. 
Die Satzung gilt auch für
die Tagespflegeplätze, die
anstelle oder in Ergänzung
der Erziehung, Bildung und
Betreuung von Kindern in
Tageseinrichtungen durch
die Stadt, das Jugendamt,
vermittelt werden.

I – Allgemeine
Bestimmungen

§ 2
Gebührenerhebung
Die Stadt erhebt für die Be-
nutzung der Tageseinrich-
tungen oder des Angebotes
der Tagespflege Benut-
zungsgebühren und für die
Verpflegung in Tagesein-
richtungen Verpflegungsge-
bühren nach Maßgabe die-
ser Satzung.

§ 3
Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist
der/die Erziehungsberech-
tigte des Kindes in Ta-
geseinrichtungen bzw. Ta-
gespflege. Mehrere Ge-
bührenschuldner haften als
Gesamtschuldner.

§ 4
Entstehen und Ende der 
Gebührenschuld
Die Gebührenschuld ent-
steht mit der Aufnahme des
Kindes in eine Tagesein-
richtung  oder Tagespflege-
stelle bzw. der Anmeldung
zur Verpflegung, sie endet

mit dem Wirksamwerden
der Abmeldung oder dem
Ausschluss des Kindes.

§ 5
Zahlung der Gebühren
(1) Die Gebühren werden
grundsätzlich per Last-
schrifteinzugsverfahren von
der Stadt, Stadtkasse vom
Konto des/der Zahlungs-
pflichtigen abgebucht. Über
Ausnahmen im Einzelfall
entscheidet die Stadt, das
Jugendamt. 
(2) Eine Zahlung der Ge-
bühren direkt in der Ta-
geseinrichtung für Kinder
oder in der Pflegestelle ist
nicht zulässig.

II – Benutzungs-
gebühren

§ 6
Benutzungsgebühren
Für die Benutzung der Ta-
geseinrichtungen bzw. Ta-
gespflege sind Benutzungs-
gebühren zu entrichten. Ab-
wesenheit und Betriebsruhe
lässt die Höhe der Ge-
bühren unberührt.

§ 7
Erhebungszeitraum und
Fälligkeit
Erhebungszeitraum für Be-
nutzungsgebühren ist der
Kalendermonat, beim Ent-
stehen der Gebührenpflicht
während eines Kalender-
monats anteilig dessen
Restteil.
Die Benutzungsgebühren
sind am 1. eines jeden Mo-
nats in voller Höhe für den
laufenden Monat  fällig. Bei
einer tageweisen Betreuung
sind die Gebühren in voller
Höhe mit der Aufnahme des
Kindes fällig.

§ 8
Höhe der
Benutzungsgebühren
(1) Die Benutzungsgebühren
werden sozial gestaffelt in
angemessener Höhe erho-
ben. Die Obergrenze der
Gebühren für Kindertages-
stätten, Kindergärten und
Freizeithorte darf maximal
100 v.H. der Betriebskosten
abzüglich der Kosten für
das pädagogische Fachper-
sonal in diesen Tagesein-
richtungen betragen. Für
Kinderkrippen wird als
Obergrenze für die Ge-
bühren ein Anteil von maxi-
mal 50 v.H. der Gesamtko-
sten festgelegt.
(2) Die Höhe der Benut-
zungsgebühren bemisst sich

nach dem monatlichen Ein-
kommen des laufenden Jah-
res und nach der Anzahl
der im Haushalt lebenden
kindergeldberechtigten
Kinder der Familie.
(3) Als Familie gelten Allein-
erziehende sowie Ehepaare
oder Personen, die in
eheähnlicher Gemeinschaft
leben und die im selben
Haushalt lebenden Kinder.
Pflegeeltern sind Familien
nach Satz 1 gleichgestellt.
(4) Für die Berechnung des
Einkommens gelten die Be-
stimmungen des § 76 Bun-
dessozialhilfegesetz (BSHG)
mit Ausnahme des § 76 Abs.
2 Nr. 3 und 4 und § 76 Abs.
2a BSHG. Vom Einkommen
können weiterhin Beiträge
zu öffentlichen oder priva-
ten Versicherungen oder
ähnlichen Einrichtungen,
soweit diese Beiträge an-
stelle der Pflichtbeiträge
nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 BSHG
erbracht werden und in ih-
rer Höhe angemessen sind,
abgezogen werden. Weiter-
hin können Unterhaltsver-
pflichtungen gegenüber
Kindern abgezogen werden,
sofern sie nachweislich
tatsächlich gezahlt werden.
Erziehungsgeld ist als Ein-
kommen zu berücksichti-
gen.
(5) Die Höhe der Gebühren
ergibt sich aus der Tabelle
„Benutzungsgebühren“ der
Anlage 1 oder 1a zu dieser
Satzung entsprechend der
angemeldeten Betreuungs-
zeit für Ganztags- oder
Halbtagsbetreuung.
(6) Für eine tageweise Be-
nutzung sind 5 v.H. der Ge-
bühren der Stufe XI gemäß
Tabelle der Anlage 1 oder
1a pro Benutzungstag zu
entrichten.
(7) Für Kinder, deren Eltern
keinen Hauptwohnsitz in
der Stadt Erfurt haben, sind
die Gebühren der Stufe XI
gemäß Anlage 1 oder 1a zu
entrichten. Dies gilt nicht
für Plätze, die in der Be-
darfsplanung Kinderta-
geseinrichtungen für ande-
re Gemeinden ausgewiesen
und durch den Stadtrat be-
stätigt wurden.

III - Verpflegungs-
gebühren

§ 9
Verpflegungsgebühren
Für die Verpflegung in den
Tageseinrichtungen werden
V e r p f l e g u n g s g e b ü h r e n
nach Art und Umfang der

Verpflegung wie folgt erho-
ben: 

a) Art der Verpflegung
• Bereitstellung durch ei-

gene Küche der Ta-
geseinrichtung

• Bereitstellung durch
Dritte 

b) Umfang der Verpflegung 
• Vollverpflegung
• Halbtagsverpflegung 
• Mittagsmahlzeit und Ge-

tränke

§ 10
Erhebungszeitraum 
und Fälligkeit
(1) Die Verpflegungsge-
bühren werden entspre-
chend der Anwesenheit des
Kindes in der Tageseinrich-
tung erhoben. Als anwesend
gilt ein Kind dann, wenn es
nicht bis spätestens 8.00 Uhr
des jeweiligen bzw. ersten
Abwesenheitstages beim
Leiter der Tageseinrichtung
abgemeldet wurde.
(2) Die Verpflegungsge-
bühren sind am 1. eines je-
den Monats unbeschadet
eventueller Abwesenheit in
Höhe des Monatsbetrages
gemäß Anlage 2 oder 2a für
den laufenden Monat fällig.
(3) Zwei mal jährlich sowie
bei Abmeldung oder Aus-
schluss eines Kindes erfolgt
eine Abrechnung der
tatsächlich in Anspruch ge-
nommenen Verpflegungs-
leistungen.  Stichtage für
die Abrechnung sind der 
30. Juni und der 31. Dezem-
ber  des Jahres, bei Abmel-
dung oder Ausschluss je-
weils der letzte Anwesen-
heitstag in der Tagesein-
richtung. 
(4) Die Abrechnung erfolgt
nach den jeweiligen Stichta-
gen bzw. letztem Anwesen-
heitstag. Ergibt die Gegenü-
berstellung der tatsächlich
in Anspruch genommenen
Verpflegungsleistungen mit
den bereits geleisteten Mo-
natsbeträgen für den Ab-
rechnungszeitraum einen
Differenzbetrag, ist eine
Nachforderung zum 1. des
Monats nach der Bekannt-
gabe des Differenzbetrages
zu entrichten, ein Guthaben
wird in den Folgemonaten
verrechnet bzw. auf Antrag
erstattet.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Beschluss 
Nr. 019/2001

vom 
21. Februar

2001
Gebührensatzung für
die Benutzung und

Verpflegung in 
kommunalen Tages-
einrichtungen sowie
der Tagespflege für
Kinder der Landes-
hauptstadt Erfurt –

KitaGebSEF –

Genaue Fassung:
01 Die „Gebührensat-
zung für die Benutzung
und Verpflegung in
kommunalen Tagesein-
richtungen sowie der
Tagespflege für Kinder
der Landeshauptstadt
Erfurt – KitaGebSEF –“
wird bestätigt.
02 Die Gebührenkalku-
lation mit den entspre-
chenden Erläuterungen
wird billigend zur
Kenntnis genommen.
03 Die Verwaltung wird
beauftragt nach einem
Jahr einen Bericht zur
Wirksamkeit der neuen
Gebührensatzung vor-
zulegen, insbesondere
der Fallzahlen auf die
neu eingeführten Ein-
kommensstufen und
Staffelung über drei
Kinder hinaus.

Manfred Ruge
Oberbürgermeister

Anlage – Gebührensatzung für die Benutzung und Ver-
pflegung in kommunalen Tageseinrichtungen sowie der

Tagespflege für Kinder der Landeshauptstadt Erfurt 
– KitaGebSEF – vom 15. März 2001
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Fortsetzung von Seite 6)

§ 11
Höhe der 
Verpflegungsgebühren
(1) Verpflegungsgebühren
werden in Höhe der Ge-
samtkosten abzüglich eines
Zuschusses durch die Stadt
von 1,00 DM pro Kind und
Verpflegungstag erhoben.
(2) Die Höhe der Verpfle-
gungsgebühren ergibt sich
aus der Tabelle „Verpfle-
gungsgebühren“ der Anlage
2 oder 2a zu dieser Satzung
entsprechend Art und Um-
fang der Verpflegung in der
jeweiligen Tageseinrich-
tung. 
Für die Abrechnung der
Verpflegungsleistungen gilt

der jeweilige Tagessatz
gemäß Anlage 2 oder 2a zu
dieser Satzung. 

IV – Auskunfts-
pflicht und

Bescheidung
§ 12
Festlegung der Benutzungs-
und Verpflegungsgebühren
Auskunftspflichten
(1) Die Stadt, das Jugend-
amt, erlässt einen Bescheid,
aus dem die Höhe der Ge-
bühren nach Maßgabe die-
ser Satzung hervorgeht.
(2) Die Anzahl der kinder-
geldberechtigten Kinder
und die Höhe des aktuellen
Einkommens sind durch

Vorlage geeigneter Unterla-
gen zu belegen. Erfolgt die
Vorlage geeigneter Unterla-
gen nicht, nicht zeitgerecht
oder nicht vollständig, wer-
den die Benutzungsge-
bühren in Höhe der Stufe XI
gemäß Anlage 1 oder 1a
festgesetzt.
(3) Einkommensänderungen
und Änderungen in der An-
zahl der kindergeldberech-
tigten Kinder sind der
Stadt, dem Jugendamt, un-
ter Vorlage der notwendi-
gen Unterlagen unverzüg-
lich und unaufgefordert
mitzuteilen.

§ 13
Zusätzliche Aufwendungen
Bei Überschreitung der für
die Einrichtung festgelegten

Betreuungszeit werden die
tatsächlich entstandenen
zusätzlichen Kosten in voll-
er Höhe festgesetzt.

V – Schluss-
bestimmungen

§ 14
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 1.
April 2001 in Kraft. Mit dem
Inkrafttreten dieser Sat-
zung tritt die Satzung vom
12. Dezember 1996 (Be-
schluss - Nr. 257/96, veröf-
fentlicht im Amtsblatt der
Landeshauptstadt Erfurt am
14. Dezember 1996, Nr. 24, 
S. 7) außer Kraft.
(2) Bestandteil 

dieser Satzung sind:
Anlage 1 
Benutzungsgebühren in DM

Anlage 1a 
Benutzungsgebühren in Eu-
ro (EUR)

Anlage 2 
Verpflegungsgebühren in
DM

Anlage 2a
Verpflegungsgebühren in
Euro (EUR)

Die Anlagen 1 und 2 treten
am 1. April 2001 in Kraft und
am 1. Januar 2002 außer
Kraft. Die Anlagen 1a und 2a
treten am  1. Januar 2002 in
Kraft. 

Anlage 1 
Benutzungsgebühren (in DM)

1.1 Kinderkrippe und Tagespflege - Ganztagsbetreuung

Stufe Einkommen nach Anzahl der kindergeld- Monatsbetrag
berechtigten Kinder in DM

1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr 
in DM in DM Kinder 

in DM
I bis zu: 1.600 1.900 2.100 0
II bis zu: 2.000 2.300 2.600 60,00
III bis zu: 2.500 2.800 3.100 120,00
IV bis zu: 3.000 3.300 3.600 180,00
V bis zu: 3.500 3.800 4.100 240,00
VI bis zu: 4.000 4.300 4.600 300,00
VII bis zu: 4.500 4.800 5.100 360,00
VIII bis zu: 5.000 5.300 5.600 420,00
IX bis zu: 5.500 5.800 6.100 480,00
X bis zu: 6.000 6.300 6.600 540,00
XI über: 6.000 6.300 6.600 600,00

1.2 Kinderkrippe und Tagespflege – Halbtagsbetreuung

Stufe Einkommen nach Anzahl der kindergeld- Monatsbetrag
berechtigten Kinder in DM

1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr 
in DM in DM Kinder 

in DM
I bis zu: 1.600 1.900 2.100 0
II bis zu: 2.000 2.300 2.600 48,00
III bis zu: 2.500 2.800 3.100 96,00
IV bis zu: 3.000 3.300 3.600 144,00
V bis zu: 3.500 3.800 4.100 192,00
VI bis zu: 4.000 4.300 4.600 240,00
VII bis zu: 4.500 4.800 5.100 288,00
VIII bis zu: 5.000 5.300 5.600 336,00
IX bis zu: 5.500 5.800 6.100 384,00
X bis zu: 6.000 6.300 6.600 432,00
XI über: 6.000 6.300 6.600 480,00

1.3 Kindergarten und Kindertagesstätte - Ganztagsbetreuung

Stufe Einkommen nach Anzahl der kindergeld- Monatsbetrag
berechtigten Kinder in DM

1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr 
in DM in DM Kinder 

in DM
I bis zu: 1.600 1.900 2.100 0
II bis zu: 2.000 2.300 2.600 60,00
III bis zu: 2.500 2.800 3.100 80,00
IV bis zu: 3.000 3.300 3.600 100,00
V bis zu: 3.500 3.800 4.100 120,00
VI bis zu: 4.000 4.300 4.600 145,00
VII bis zu: 4.500 4.800 5.100 170,00
VIII bis zu: 5.000 5.300 5.600 200,00

IX bis zu: 5.500 5.800 6.100 230,00
X bis zu: 6.000 6.300 6.600 260,00
XI über: 6.000 6.300 6.600 290,00

1.4 Kindergarten und Kindertagesstätte - Halbtagsbetreuung

Stufe Einkommen nach Anzahl der kindergeld- Monatsbetrag
berechtigten Kinder in DM

1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr 
in DM in DM Kinder 

in DM
I bis zu: 1.600 1.900 2.100 0
II bis zu: 2.000 2.300 2.600 48,00
III bis zu: 2.500 2.800 3.100 64,00
IV bis zu: 3.000 3.300 3.600 80,00
V bis zu: 3.500 3.800 4.100 96,00
VI bis zu: 4.000 4.300 4.600 116,00
VII bis zu: 4.500 4.800 5.100 136,00
VIII bis zu: 5.000 5.300 5.600 160,00
IX bis zu: 5.500 5.800 6.100 184,00
X bis zu: 6.000 6.300 6.600 208,00
XI über: 6.000 6.300 6.600 232,00

1.5 Freizeithort

Stufe Einkommen nach Anzahl der kindergeld- Monatsbetrag
berechtigten Kinder in DM

1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr 
in DM in DM Kinder 

in DM
I bis zu: 1.600 1.900 2.100 0
II bis zu: 2.000 2.300 2.600 48,00
III bis zu: 2.500 2.800 3.100 64,00
IV bis zu: 3.000 3.300 3.600 80,00
V bis zu: 3.500 3.800 4.100 96,00
VI bis zu: 4.000 4.300 4.600 116,00
VII bis zu: 4.500 4.800 5.100 136,00
VIII bis zu: 5.000 5.300 5.600 160,00
IX bis zu: 5.500 5.800 6.100 184,00
X bis zu: 6.000 6.300 6.600 208,00
XI über: 6.000 6.300 6.600 232,00

Anlage 2
Verpflegungsgebühren (in DM)

2.1 Einrichtungen mit eigener Küche
Monatsbetrag Tagessatz

in DM in DM
Vollverpflegung 92,00 5,40
Halbtagsverpflegung 82,00 4,80
Mittagsmahlzeit und Getränke 71,00 4,20

(Fortsetzung auf Seite 8)
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(Fortsetzung von Seite 7)

2.2 Einrichtungen mit Verpflegung durch Dritte

Monatsbetrag Tagessatz
in DM in DM

Vollverpflegung 85,00 5,00
Halbtagsverpflegung 75,00 4,40
Mittagsmahlzeit und Getränke 65,00 3,80

Anlage 1 a
Benutzungsgebühren (in EUR)

1.1 Kinderkrippe und Tagespflege – Ganztagsbetreuung

Stufe Einkommen nach Anzahl der kindergeld- Monatsbetrag
berechtigten Kinder in EUR

1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr 
in EUR in EUR Kinder 

in EUR
I bis zu: 800 950 1.100 0
II bis zu: 1.050 1.200 1.350 30,00
III bis zu: 1.300 1.450 1.600 61,00
IV bis zu: 1.550 1.700 1.850 92,00
V bis zu: 1.800 1.950 2.100 122,00
VI bis zu: 2.050 2.200 2.350 153,00
VII bis zu: 2.300 2.450 2.600 184,00
VIII bis zu: 2.550 2.700 2.850 214,00
IX bis zu: 2.800 2.950 3.100 245,00
X bis zu: 3.050 3.200 3.350 276,00
XI über: 3.050 3.200 3.350 306,00

1.2 Kinderkrippe und Tagespflege - Halbtagsbetreuung

Stufe Einkommen nach Anzahl der kindergeld- Monatsbetrag
berechtigten Kinder in EUR

1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr 
in EUR in EUR Kinder 

in EUR
I bis zu: 800 950 1.100 0
II bis zu: 1.050 1.200 1.350 24,00
III bis zu: 1.300 1.450 1.600 49,00
IV bis zu: 1.550 1.700 1.850 73,00
V bis zu: 1.800 1.950 2.100 98,00
VI bis zu: 2.050 2.200 2.350 122,00
VII bis zu: 2.300 2.450 2.600 147,00
VIII bis zu: 2.550 2.700 2.850 171,00
IX bis zu: 2.800 2.950 3.100 196,00
X bis zu: 3.050 3.200 3.350 220,00
XI über: 3.050 3.200 3.350 245,00

1.3 Kindergarten und Kindertagesstätte – Ganztagsbetreuung

Stufe Einkommen nach Anzahl der kindergeld- Monatsbetrag
berechtigten Kinder in EUR

1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr 
in EUR in EUR Kinder 

in EUR
I bis zu: 800 950 1.100 0
II bis zu: 1.050 1.200 1.350 30,00
III bis zu: 1.300 1.450 1.600 40,00
IV bis zu: 1.550 1.700 1.850 51,00
V bis zu: 1.800 1.950 2.100 61,00
VI bis zu: 2.050 2.200 2.350 74,00
VII bis zu: 2.300 2.450 2.600 86,00
VIII bis zu: 2.550 2.700 2.850 102,00
IX bis zu: 2.800 2.950 3.100 117,00
X bis zu: 3.050 3.200 3.350 132,00
XI über: 3.050 3.200 3.350 148,00

1.4 Kindergarten und Kindertagesstätte - Halbtagsbetreuung

Stufe Einkommen nach Anzahl der kindergeld- Monatsbetrag
berechtigten Kinder in EUR

1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr 
in EUR in EUR Kinder 

in EUR
I bis zu: 800 950 1.100 0
II bis zu: 1.050 1.200 1.350 24,00
III bis zu: 1.300 1.450 1.600 32,00
IV bis zu: 1.550 1.700 1.850 40,00
V bis zu: 1.800 1.950 2.100 49,00
VI bis zu: 2.050 2.200 2.350 59,00
VII bis zu: 2.300 2.450 2.600 69,00
VIII bis zu: 2.550 2.700 2.850 81,00
IX bis zu: 2.800 2.950 3.100 94,00
X bis zu: 3.050 3.200 3.350 106,00
XI über: 3.050 3.200 3.350 118,00

1.5 Freizeithort

Stufe Einkommen nach Anzahl der kindergeld- Monatsbetrag
berechtigten Kinder in EUR

1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr 
in EUR in EUR Kinder 

in EUR
I bis zu: 800 950 1.100 0
II bis zu: 1.050 1.200 1.350 24,00
III bis zu: 1.300 1.450 1.600 32,00
IV bis zu: 1.550 1.700 1.850 40,00
V bis zu: 1.800 1.950 2.100 49,00
VI bis zu: 2.050 2.200 2.350 59,00
VII bis zu: 2.300 2.450 2.600 69,00
VIII bis zu: 2.550 2.700 2.850 81,00
IX bis zu: 2.800 2.950 3.100 94,00
X bis zu: 3.050 3.200 3.350 106,00
XI über 3.050 3.200 3.350 118,00

Anlage 2 a
Verpflegungsgebühren (in EUR)

2.1 Einrichtungen mit eigener Küche

Monatsbetrag Tagessatz 
in EUR in EUR

Vollverpflegung 47,00 2,75
Halbtagsverpflegung 41,00 2,45
Mittagsmahlzeit und Getränke 36,00 2,15

2.2 Einrichtungen mit Verpflegung durch Dritte

Monatsbetrag Tagessatz 
in EUR in EUR

Vollverpflegung 43,00 2,50
Halbtagsverpflegung 38,00 2,25
Mittagsmahlzeit und Getränke 33,00 1,90

* * *

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Das
Landesverwaltungsamt hat den Eingang der Satzung mit Schreiben vom 
6. März 2001 bestätigt (§ 2 Abs. 5 Satz 1 ThürKAG) und die vorzeitige Be-
kanntmachung genehmigt (§ 2 Abs. 5 Satz 3 ThürKAG). Der öffentlichen Be-
kanntmachung entgegenstehende Erklärungen hat die Aufsichtsbehörde
nicht abgegeben.

Gemäß § 21 (4) ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten oder aufgrund
dieses Gesetzes erlassen sind, unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt Erfurt un-
ter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Erfurt, den 15. März 2001

Manfred Ruge
Oberbürgermeister
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Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass in der Landeshauptstadt Erfurt gemäß 

§ 16 Ladenschlussgesetz für das Jahr 2001 vom 15. März 2001
Aufgrund des § 16 (1) des
Gesetzes über den Laden-
schluss vom 28. November
1956 (BGBl. I S. 875), zuletzt
geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 30. Juli
1996 (BGBl. I S. 1186) und
aufgrund von § 7 (2) Nr. 2
Buchstabe d der Thüringer
Verordnung zur Regelung
von Zuständigkeiten und
zur Übertragung von Er-

mächtigungen auf dem Ge-
biet des Arbeitsschutzes
vom 11. Januar 1993 (GVBl.
S. 111), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 10.
Dezember 1999 (GVBl. S.
632) wird für die Landes-
hauptstadt Erfurt verordnet:
01 Aus Anlass des Erfurter
Frühlingsfestes, des Erfur-
ter Töpfermarktes/Au-
tofrühlings, des Krämer-

brückenfestes, des Erfurter
Oktoberfestes und des Mar-
tinsfestes dürfen Verkaufs-
stellen innerhalb des Berei-
ches, der durch die nachfol-
gend aufgeführten Straßen-
züge umschlossen wird,
einschließlich beider Seiten
dieser Straßenzüge ent-
sprechend der in der Anla-
ge 1 befindlichen Stadtkar-
te, die Bestandteil dieser

Verordnung ist, am Sonn-
abend, dem 07. April, dem
28. April, dem 16. Juni, dem
29. September und dem 10.
November 2001 bis 20.00
Uhr geöffnet sein.
Straßen: Andreasstraße –
Moritzwallstraße – Schlü-
terstraße – Johannesstraße
– Anger – Bahnhofstraße –
Juri-Gagarin-Ring von
Bahnhofstraße bis Ecke Lö-

berstraße, über Parkplatz
Südring – Eichenstraße –
Lange Brücke – Fischersand
– An den Graden – Dom-
platz 1 - 35, einschließlich
Bahnhofstraße
02 Aus Anlass des Straßen-
festes Magdeburger Allee
dürfen Verkaufsstellen an
beiden Seiten der nachfol-
gend aufgeführten Straßen-
züge entsprechend der in
der Anlage 2 befindlichen
Stadtkarte, die Bestandteil
dieser Verordnung ist, am
Sonnabend, dem 28. April
2001 bis 20.00 Uhr geöffnet
sein.
Straßen: Magdeburger Al-
lee – Bebelstraße – Waid-
mühlenweg – Breitscheid-
straße – Storchmühlenweg –
Papiermühlenweg – Eislebe-
ner Straße – Spittelgarten-
straße – Wendenstraße –
Filßstraße – Ammertalweg –
Am Salpeterberg – Lager-
straße – Stollbergstraße –
Braunstraße – Ilversgehove-
ner Platz – Oststraße – Sali-
nenstraße (zwischen Ilvers-
gehovener Platz und Hans-
Sailer-Straße)
03 Zuwiderhandlungen ge-
gen diese Verordnung sind
Ordnungswidrigkeiten im
Sinne des § 24 des Gesetzes
über den Ladenschluss.
04 Diese Verordnung tritt
am Tage nach ihrer Ver-
kündung in Kraft.

Erfurt, den 15. März 2001

i.V. Dietrich  Hagemann
Oberbürgermeister

Aufruf zur Mitarbeit als ehrenamtlicher Richter der allgemeinen
Verwaltungsgerichtsbarkeit gemäß §§ 19 ff 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Am 11. November 2001 endet
die Amtszeit der 326 ehren-
amtlichen Richter bei den
Gerichten der allgemeinen
Verwaltungsgerichtsbarkeit
in Thüringen. Die Verwal-
tungsgerichte entscheiden
grundsätzlich alle Streitigkei-
ten aus dem Gebiet des
öffentlichen Rechts, soweit
diese nicht durch Bundesge-
setz ausdrücklich anderen
Gerichten zugewiesen sind.
Zur Vorbereitung der Neu-
wahl am Verwaltungsgericht
Weimar bittet die Stadt Erfurt
interessierte Bürger, die
ihren Hauptwohnsitz in der
Stadt Erfurt haben, sich für
die kommende Amtszeit, die
4 Jahre beträgt, zu bewerben.
Für die aufzustellende Vor-
schlagsliste werden 50 Perso-
nen benötigt.

Vorschläge für die Benen-
nung von ehrenamtlichen
Richtern der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit können, das
Einverständnis der Vorge-
schlagenen vorausgesetzt,
gemacht werden von:
• Fraktionen/Parteien
• gesellschaftlichen Ein-

richtungen
• Organisationen
• Bürgern; eine Selbstbe-

nennung ist möglich.
Auch die Aufnahme von bis-
herigen ehrenamtlichen
Richtern in die Vorschlags-
liste ist möglich, da eine
Wiederwahl zulässig ist.

Voraussetzungen für die
Wahl zum ehrenamtlichen
Richter der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit lt. §§ 20 ff
(VwGO)

Zwingende Voraussetzung
für die Wahl ist der Besitz
der deutschen Staatsange-
hörigkeit. Sie muss sowohl
im Zeitpunkt der Wahl wie
während der Amtsdauer er-
füllt sein.
Darüber hinaus sollen die
Kandidaten das 30. Lebens-
jahr vollendet und während
des letzten Jahres vor der
Wahl ihren Wohnsitz inner-
halb des Gerichtsbezirkes
gehabt haben.

Vom Amt eines ehrenamtli-
chen Richters sind ausge-
schlossen:
• Personen, die infolge

Richterspruchs die
Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter nicht
besitzen oder wegen ei-
ner vorsätzlichen Tat zu

einer Freiheitsstrafe von
mehr als sechs Monaten
verurteilt worden sind,

• Personen, gegen die An-
klage wegen einer Tat er-
hoben ist, die den Verlust
der Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter
zur Folge haben kann,

• Personen, die in Vermö-
gensverfall geraten sind,

• Personen, die nicht das
Wahlrecht zu den gesetz-
gebenden Körperschaf-
ten des Landes besitzen
(Anmerkung: Maßgeblich
ist das Wahlrecht zu den
gesetzgebenden Körper-
schaften des Landes,
nicht der Kommunalver-
tretungen).

Ergänzt werden diese Aus-
schlussgründe durch die §§
9 bis 11 des Gesetzes zur

Prüfung von Rechtsanwalts-
zulassungen, Notarbestel-
lungen und Berufungen
ehrenamtlicher Richter. Da-
nach soll zu dem Amt eines
ehrenamtlichen Richters
nicht berufen werden, wer
• gegen die Grundsätze

der Menschlichkeit oder
Rechtsstaatlichkeit ver-
stoßen hat oder

• wegen einer Tätigkeit als
hauptamtlicher oder in-
offizieller Mitarbeiter des
Staatssicherheitsdienstes
der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen
Republik oder als diesen
Mitarbeitern gleichge-
stellte Person für das
Amt eines ehrenamtli-
chen Richters nicht ge-
eignet ist.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Die für die Berufung zustän-
dige Stelle, im vorliegenden
Fall der Präsident des Ver-
waltungsgerichts als Vorsit-
zender des Wahlausschus-
ses, kann zu diesem Zweck
von dem Vorgeschlagenen
eine schriftliche Erklärung
verlangen, dass bei ihm die-
se Voraussetzungen nicht
vorliegen.
Zu ehrenamtlichen Richtern
können ferner nicht beru-
fen werden

• Mitglieder des Bundesta-
ges, des Europäischen
Parlaments, der gesetz-
gebenden Körperschaf-
ten eines Landes, der
Bundesregierung oder
einer Landesregierung,

• Richter,
• Beamte und Angestellte

im öffentlichen Dienst,
soweit sie nicht ehren-
amtlich tätig sind,

• Berufssoldaten und Sol-
daten auf Zeit,

• Rechtsanwälte, Notare
und Personen, die frem-

de Rechtsangelegenhei-
ten geschäftsmäßig be-
sorgen.

Verfahren zur Aufnahme in
die Vorschlagsliste:
Die erforderlichen Unterla-
gen können persönlich in
den Bürgerservicebüros der
Stadtverwaltung Erfurt Lö-
berstraße 35, Berliner Platz
26 und Fischmarkt 5, Rats-
kellerpassage, zu den übli-
chen Öffnungszeiten abge-
holt werden.
Die schriftliche oder telefo-
nische Abforderung der Un-

terlagen ist möglich bei der:

Stadtverwaltung Erfurt
Amt für Datenverarbeitung
und Statistik
Frau Lehnert
PF 10 05 53
99005 Erfurt
Telefon 03 61/6 55 14 97
E-Mail: statistik@erfurt.de

Die Rücksendung der Un-
terlagen erfolgt per Post
ebenfalls an diese Anschrift.
Für die Aufnahme in die
Vorschlagsliste, die Grund-

lage für die Wahl der
ehrenamtlichen Richter am
Verwaltungsgericht Weimar
ist, bedarf es lt. § 28 Satz 4
VwGO der Zustimmung von
mindestens zwei Dritteln
der gesetzlichen Mitglieder-
zahl des Erfurter Stadtrates.
Danach wird die Vor-
schlagsliste an den Präsi-
denten des Verwal-
tungsgerichtes Weimar
übergeben. Die erforderli-
che Anzahl ehrenamtlicher
Richter wird dort durch den
Wahlausschuss gewählt.

Öffentliche Bekanntmachung des Thüringer 
Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt

Flurbereinigungsbeschluss
1. Anordnung des Flurbe-
reinigungsverfahrens 
Udestedt
Nach § 87 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) vom
16. März 1976 (BGBl. I S.
546), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Juni 1997
(BGBl. I S.1430), wird für die
in der Anlage 1 aufgeführ-
ten Flurstücke in der Ge-
markung Barkhausen sowie
in Teilen der Gemarkungen
Eckstedt, Großrudestedt,
Kleinrudestedt, Schwer-
born, Stotternheim und
Udestedt die Unterneh-
mensflurbereinigung Ude-
stedt, Landkreis Sömmerda,
angeordnet. Die Anlage 1
bildet einen Bestandteil die-
ses Beschlusses. Das Flurbe-
reinigungsgebiet hat eine
Größe von ca. 1151 ha. Das
Verfahren wird unter der
Leitung des Flurneuord-
nungsamtes Gotha durch-
geführt.

2. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der im Flur-
bereinigungsgebiet liegen-
den Grundstücke, die
Erbbauberechtigten sowie
die Gebäude- und Anla-
geneigentümer bilden die
„Teilnehmergemeinschaft
der Flurbereinigung Ude-
stedt“. Die Teilnehmerge-
meinschaft ist eine Körper-
schaft des öffentlichen
Rechts mit dem Sitz in Ude-
stedt.

3. Beteiligte
Am Flurbereinigungsver-
fahren sind beteiligt (Betei-
ligte):
• als Teilnehmer
die Eigentümer und die Erb-
bauberechtigten der zum
Flurbereinigungsgebiet ge-
hörenden Grundstücke so-
wie die Eigentümer von
selbstständigem Gebäude-
und Anlageneigentum;
• als Nebenbeteiligte

insbesondere
a) der Träger des Unter-

nehmens;
b) Gemeinden und Gemein-
deverbände, in deren Bezir-
ken Grundstücke vom
Flurbereinigungsverfahren
betroffen sind;
c) andere Körperschaften
des öffentlichen Rechts, die
Land für gemeinschaftliche
oder öffentliche Anlagen er-
halten oder deren Grenzen
geändert werden;
d) Wasser- und Bodenver-
bände, deren Gebiet mit
dem Flurbereinigungsge-
biet räumlich zusammen-
hängt und dieses beeinflusst
oder von ihm beeinflusst
wird;
e) Inhaber von Rechten an
den zu dem Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden
Grundstücken oder Rech-
ten an solchen Rechten
oder von persönlichen
Rechten, die zum Besitz
oder zur Nutzung solcher
Grundstücke berechtigen
oder die Benutzung solcher

Grundstücke beschränken;
f) Empfänger neuer Grund-
stücke nach den §§ 54 und
55 FlurbG bis zum Eintritt
des neuen Rechtszustandes;
g) Eigentümer von nicht
zum Flurbereinigungsgebiet
gehörenden Grundstücken,
denen ein Beitrag zu den
Unterhaltungs- oder Aus-
führungskosten auferlegt
wird oder die zur Errich-
tung fester Grenzzeichen
an der Grenze des
Flurbereinigungsgebietes
mitzuwirken haben.

4. Anmeldung von Rechten
Die Beteiligten werden auf-
gefordert, Rechte, die aus
dem Grundbuch nicht er-
sichtlich sind, aber zur Be-
teiligung am Flurbereini-
gungsverfahren berechti-
gen, innerhalb von drei Mo-
naten nach Bekanntgabe
dieses Beschlusses bei dem
Flurneuordnungsamt in Go-
tha, Am Nützleber Feld 2,

99867 Gotha anzumelden.
Werden Rechte erst nach
Ablauf dieser Frist angemel-
det, so kann das Flurneuord-
nungsamt die bisherigen
Verhandlungen und Festset-
zungen gelten lassen. Der In-
haber eines o.a. Rechtes
muss die Wirkung eines vor
der Anmeldung eingetrete-
nen Fristablaufes ebenso ge-
gen sich gelten lassen wie
der Beteiligte, dem gegenü-
ber die Frist durch Bekannt-
gabe des Verwaltungsaktes
zuerst in Lauf gesetzt wor-
den ist.

5. Zeitweilige Einschrän-
kungen der Grundstücks-
nutzung
Nach § 34 bzw. § 85 Nr. 5
FlurbG ist von der Bekannt-
gabe dieses Beschlusses ab
bis zur Unanfechtbarkeit
des Flurbereinigungsplanes
in folgenden Fällen die Zu-
stimmung des Flurneuord-
nungsamtes erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart
der Grundstücke im Flurbe-
reinigungsgebiet geändert
werden soll; dies gilt nicht
für Änderungen, die zum
ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsbetrieb gehören;
b) wenn Bauwerke, Brun-
nen, Gräben, Einfriedungen,
Hangterrassen und ähnli-
che Anlagen errichtet, her-
gestellt, wesentlich verän-
dert oder beseitigt werden
sollen;
c) wenn Obstbäume, Bee-
rensträucher, Rebstöcke,
Hopfenstöcke, einzelne
Bäume, Hecken, Feld- und
Ufergehölze beseitigt wer-
den sollen. Die Beseitigung
ist nur in Ausnahmefällen
möglich, soweit landeskul-
turelle Belange, insbeson-
dere des Naturschutzes und
der Landschaftspflege, nicht
beeinträchtigt werden;
d) wenn Holzeinschläge
vorgenommen werden sol-
len, die den Rahmen einer
ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung übersteigen.
Sind entgegen den Absät-
zen a) und b) Änderungen
vorgenommen, Anlagen
hergestellt oder beseitigt
worden, so können sie im
Verfahren unberücksichtigt
bleiben; das Flurneuord-
nungsamt kann den frühe-
ren Zustand gemäß § 137
FlurbG wiederherstellen
lassen, wenn dies der Flur-
bereinigung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen
dem Absatz c) vorgenom-
men worden, so muss das
Flurneuordnungsamt Er-
satzpflanzungen anordnen.
Werden entgegen dem Ab-
satz d) Holzeinschläge vor-
genommen, so kann das
Flurneuordnungsamt an-
ordnen, dass derjenige, der
das Holz gefällt hat, die ab-
geholzte oder verlichtete
Fläche nach den Weisungen

(Fortsetzung auf Seite 11)
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der Forstaufsichtsbehörde
wieder ordnungsgemäß in
Bestand zu bringen hat. 
Wer den Vorschriften zu
Buchstabe b), c) oder d) zu-
widerhandelt, begeht nach §
154 FlurbG eine Ord-
nungswidrigkeit, die mit
Geldbuße geahndet werden
kann.

6. Sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung
dieses Beschlusses wird
nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der
Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) vom 19. März
1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt
geändert durch Gesetz vom
3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632),
angeordnet.

7. Auslegung des 
Beschlusses mit Gründen
Je eine mit Gründen verse-
hene Ausfertigung dieses
Beschlusses liegt zwei Wo-
chen lang nach dem ersten
Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung in den Flur-
bereinigungsgemeinden
Eckstedt, Großrudestedt,

Udestedt und im Informati-
onszentrum Stadt Erfurt,
Löberstraße 34, sowie in den
angrenzenden Gemeinden
Alperstedt, Großmölsen,
Kleinmölsen, Markvippach,
Ollendorf und Schloßvip-
pach zur Einsichtnahme für
die Beteiligten aus.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss
kann innerhalb einer Frist
von einem Monat nach dem
ersten Tag der öffentlichen
Bekanntmachung Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift
bei dem Thüringer Ministe-
rium für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt,
Arnstädter Straße 28 in
99096 Erfurt einzulegen.
Wird der Widerspruch
schriftlich eingelegt, ist die
Widerspruchsfrist (Satz 1)
nur gewahrt, wenn der Wi-
derspruch noch vor Ablauf
dieser Frist bei der Behörde
eingegangen ist.

Im Auftrag
gez. Dr. Karl Martin Prell

Gemarkung Barkhausen
Flur 1 und 2:
alle Flurstücke,

Gemarkung Eckstedt
Flur 1:
nur das Flurstück Nr. 56/1,

Flur 2:
nur die Flurstücke Nr.
131/1, 131/2,

Gemarkung Großrudestedt
Flur 8:
nur das Flurstück Nr. 620/2,

Flur 9:
nur das Flurstück Nr. 621,

Gemarkung Kleinrudestedt
Flur 3:
alle Flurstücke, außer Nr.
199, 255,

Flur 4:
alle Flurstücke, außer Nr.
330/3, 330/4, 331, 332, 333,
339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346/5, 346/6, 347,

Gemarkung Schwerborn
Flur 2: nur die Flurstücke Nr.
136/2, 137/4, 137/5, 137/6,
137/9, 138/1, 138/2, 139/1,
139/2, 139/3, 139/4, 139/5,
139/6, 140/2, 140/3, 141/3,
141/4, 141/5, 141/6, 144/2,
144/3, 144/4, 145, 146, 147, 148,
180, 181/1, 181/2, 181/3, 182,
183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 184,
185/1, 186/2, 196, 197, 198,
199/1, 199/2, 200/2, 201, 208,
209, 210, 211, 213, 214, 215,

216, 216/1, 217, 218, 219, 221,
223/3, 223/4, 224/2, 225/1,
225/2, 226, 228, 229, 230, 231,
232, 233/1, 233/2, 233/3,
234/1, 234/2, 235, 236, 237/1,
237/2, 238/1, 238/2, 239/1,
239/2, 239/3, 241/3, 241/5,
640, 662, 663, 664, 665, 666,
667, 712, 773, 774,

Flur 3: alle Flurstücke,

Gemarkung Stotternheim
Flur 11:
nur die Flurstücke Nr. 
827/22, 828/1, 828/2, 828/3,
828/4, 829, 830/1, 831, 871,

Flur 14:
nur die Flurstücke Nr. 
1096/1, 1096/2, 1096/3,
1096/4, 1097/1, 1097/2, 1098,
1116/4, 1116/5,
1136/3, 1136/6, 1578,

Gemarkung Udestedt
Flur 1: nur die Flurstücke Nr.
343, 344, 345, 346, 347, 348,

Flur 5, 6,
7 und 8: alle Flurstücke,

Flur 9:
alle Flurstücke, außer Nr. 
789/1, 789/3, 789/4, 790/1,
790/2, 790/3, 790/4, 790/5,
790/6, 821,

Flur 10:
alle Flurstücke, außer Nr.
862/1, 865, 866, 867, 868,
869/1, 869/2, 869/3, 869/4,
869/5, 869/6, 869/7, 870.

Anlage 1 zum 
Flurbereinigungsbeschluss 

Udestedt 
vom 26. Februar 2001

Der Gemeindewahlleiter macht öffentlich bekannt:

Bekanntmachung
über die erste Sitzung des Gemeinde-

wahlausschusses der Landeshauptstadt Erfurt
für die Ortsbürgermeisterwahl in der Ortschaft 

Sulzer Siedlung am 6. Mai 2001
1. Gemäß § 4 (4) des Thürin-
ger Kommunalwahlgesetzes
und § 3 (3) der Thüringer
Kommunalwahlordnung ge-
be ich hiermit Zeit, Ort und
Gegenstand der Sitzung des
Gemeindewahlausschusses
der Landeshauptstadt Er-
furt bekannt:
2. Der Gemeindewahlaus-
schuss tritt am Dienstag,
dem 03. April 2001, um 16.00
Uhr, im Raum 243 des Rat-
hauses, Fischmarkt 1, 99084

Erfurt, zu seiner ersten Sit-
zung zusammen.
Gegenstand der Sitzung ist
die Prüfung der eingereich-
ten Wahlvorschläge und die
Beschlussfassung über ihre
Zulassung.
3. Wurde ein Wahlvor-
schlag für ungültig erklärt
und wurden von den Betrof-
fenen dagegen Einwendun-
gen erhoben, so tagt der
Gemeindewahlausschuss
zur nochmaligen Beschluss-

fassung über diese Wahl-
vorschläge am 10. April
2001, um 16.00 Uhr, in Raum
244 des Rathauses, Fisch-
markt 1, 99084 Erfurt.
Die Sitzungen des Gemein-
dewahlausschusses sind öf-
fentlich. Es hat jedermann
Zutritt.

Erfurt, 23. März 2001

Manfred Ruge
Gemeindewahlleiter

Einladung der Jagdgenossenschaft Salomonsborn

Am Freitag, dem 30. März 2001, 20 Uhr findet in Salomonsborn im Gasthaus „Zur Warte“ die
Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft statt.
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Kassenbericht, Kassenprüung
3. Diskussion und Beschlussfassung über den Beitritt zum Verband der 

Jagdgenossenschaften
4. Bericht der Jagdpächter
5. Diskussion und Beschlussfassung über die Art der Verpachtung als Niederwild-

revier mit 512,00 ha
6. Diskussion und Beschlussfassung über die Jagdpächter
7. Diskussion und Beschlussfassung über Flächenaustausch mit den benachbarten 

Jagdgenossenschaften
8. Sonstiges Der Jagdvorstand

Einladung
Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Erfurt-Molsdorf findet nunmehr am
6. April um 19 Uhr im Gasthaus „Gute Quelle“ in Molsdorf statt.

Tagesordnung: 1. Eröffnung
2. Rechenschaftsbericht über das Jahr 2000
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes und der Kassierung
5. Neuverpachtung
6. Diskussion
7. Sonstiges. Der Vorstand

Einladung zur Mitgliederversammlung 
der „Jagdgenossenschaft Alach“

Am Freitag, dem 20. April 2001, findet 20.00 Uhr die Mitgliederversammlung der Jagdge-
nossenschaft Alach im Gasthaus „Zur Schenke“ in Alach statt.

Tagesordnung: 1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht über die Kassenprüfung
3. Vorlage Haushaltsplan
4. Verwandung Jagdpacht
5. Neuverpachtung
6. Beschlussfassung
7. Sonstiges

Th. Mey, Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Gispersleben – Saline – Dittelstedt –
Melchendorf – Windischholzhausen: Einladung

Am Donnerstag, den 12. April 2001, findet um 19.00 Uhr die Mitgliederversammlung der Jagdge-
nossenschaft Gispersleben – Saline – Melchendorf – Dittelstedt – Windischholzhausen in der
Gartengaststätte „Nach Feierabend“ in Erfurt-Gispersleben, Kühnhäuser Straße 18, statt. 

Tagesordnung: 1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der 
Beschlussfähigkeit

2. Weiterverpachtung der Jagdbögen
3. Diskussion
4. Sonstiges

Horst Frenzel, Jagdvorsteher
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Bekanntmachung
Auszug aus dem Fundverzeichnis vom 1. bis 28. Februar 2001

Fund- Fund- Bezeichnung Fundort Aufbewahrung
nummer datum bis
326/2001 27.01.2001 Handy Straßenbahn 3 03.08.2001
327/2001 10.01.2001 Handytasche Woolworth 10.07.2001
328/2001 18.01.2001 Ohrstecker Woolworth 03.08.2001
330/2001 01.02.2001 3 Schlüssel Schlachthofstr. 03.08.2001
331/2001 31.01.2001 Thermohandschuhe Straßenbahn 3 03.08.2001
333/2001 30.01.2001 Handy Straßenbahn 6 03.08.2001
335/2001 05.02.2001 3 Schlüssel M.-Kolbe-Str 07.08.2001
336/2001 31.01.2001 Stoffhandschuhe Bus 90 31.07.2001
337/2001 31.01.2001 Schal Bus 90 31.07.2001
338/2001 31.01.2001 Damenuhr Bus 80 07.08.2001
339/2001 31.01.2001 Börse mit Geld Straßenbahn 2 31.07.2001
341/2001 02.02.2001 Kalender 2001 Straßenbahn 6 02.08.2001
345/2001 03.02.2001 Handytasche Bus 30 03.08.2001
348/2001 02.02.2001 Thermohandschuhe Straßenbahn 3 02.08.2001
349/2001 03.02.2001 Schlitten Straßenbahn 3 03.08.2001
350/2001 03.02.2001 Kinderuhr Straßenbahn 5 07.08.2001
352/2001 01.02.2001 Strickhandschuhe Straßenbahn 5 01.08.2001
353/2001 03.02.2001 Thermohandschuhe Straßenbahn 1 03.08.2001
355/2001 05.02.2001 Lederhandschuhe Straßenbahn 6 08.08.2001
356/2001 05.02.2001 Stockschirm Straßenbahn 1 05.08.2001
357/2001 05.02.2001 Damenknirps Straßenbahn 2 05.08.2001
358/2001 31.01.2001 Kinderrad Ammertal-

weg 23 08.08.2001
359/2001 06.02.2001 Handy Straßenbahn 3 09.08.2001
360/2001 06.02.2001 2 Schlüssel Haltestelle 

Ulan-Bator-Str. 09.08.2001
361/2001 06.02.2001 1 Lederhandschuh Straßenbahn 5 06.08.2001
362/2001 06.02.2001 Turnschuhe Straßenbahn N3 06.08.2001
363/2001 07.02.2001 Schlüsseltasche Straßenbahn 3 09.08.2001
365/2001 05.02.2001 Autoschlüssel, Hausbrief-

2 Schlüssel kasten Rathaus 10.08.2001
366/2001 01.02.2001 Schlüsseltasche W.-Busch-Str. 10.08.2001
368/2001 07.02.2001 Rucksack/

Schlittschuhe Straßenbahn 6 10.08.2001
369/2001 07.02.2001 Handy Straßenbahn 3 10.08.2001
371/2001 08.02.2001 Damenbrille/Etui EVAG Punkt/

Bahnhof 11.08.2001
372/2001 08.02.2001 Stockschirm Straßenbahn 6 08.08.2001
373/2001 08.02.2001 Schlüsseltasche Straßenbahn 1 11.08.2001
375/2001 09.02.2001 Stockschirm Straßenbahn 6 09.08.2001
376/2001 10.02.2001 Plüschhund Straßenbahn 5 10.08.2001
377/2001 11.02.2001 Handy Straßenbahn 3 14.08.2001
379/2001 12.02.2001 Rucksack, Schlafanzug Straßenbahn 5 15.08.2001
380/2001 06.02.2001 Tasche, Handschuhe Straßenbahn 3 06.08.2001
381/2001 09.02.2001 Fotoapparat Bus 111 15.08.2001
384/2001 12.02.2001 Sporttasche Straßenbahn 2 15.08.2001
385/2001 12.02.2001 Handy Bus 31 15.08.2001
387/2001 12.02.2001 Rucksack, SchulsachenBus 90 15.08.2001
388/2001 13.02.2001 Schlüsseltasche Johannesufer 16.08.2001
390/2001 13.02.2001 Sporttasche Straßenbahn 6 13.08.2001
391/2001 13.02.2001 Sporttasche Bus 112 16.08.2001
392/2001 14.02.2001 Sporttasche Bus 111 16.08.2001
393/2001 08.02.2001 6 Schlüssel Parkanlage 

Thomaskirche, 
Schillerstr. 17.08.2001

395/2001 14.02.2001 Lederhandschuh Straßenbahn 5 14.08.2001
397/2001 14.02.2001 Plüschmond Straßenbahn 6 17.08.2001
398/2001 14.02.2001 Kinderjacke Straßenbahn 6 14.08.2001
399/2001 14.02.2001 Lederhandschuh Straßenbahn 2 14.08.2001
401/2001 14.02.2001 1 Schlüssel Straßenbahn 2 17.08.2001
403/2001 14.02.2001 Beutel, Sportsachen Straßenbahn 5 14.08.2001
404/2001 14.02.2001 Damenmütze, 

Handtuch Straßenbahn 2 14.08.2001
405/2001 14.02.2001 2 Schlüssel Kaufland/

Kranichf. Str. 17.08.2001
406/2001 14.02.2001 Uhr Kaufland,/

Kranichf. Str. 17.08.2001
407/2001 14.02.2001 Damenuhr Kaufland/

Kranichf. Str. 17.08.2001
409/2001 15.02.2001 Lederhandschuhe Straßenbahn 4 18.08.2001
410/2001 15.02.2001 Börse mit Geld Straßenbahn 3 15.08.2001
411/2001 15.02.2001 Schlüsseltasche Bus 50 18.08.2001
412/2001 16.02.2001 Thermohandschuhe Bus 153 18.08.2001
414/2001 14.02.2001 Rucksack, Schlüssel GS 5, 

W.-Busch-Str. 21.08.2001
415/2001 16.02.2001 Plüschelch Straßenbahn 4 16.08.2001
418/2001 17.02.2001 Börse ohne Geld Straßenbahn 5 17.08.2001
419/2001 17.02.2001 16 Schlüssel Fr.-List-Str. 21.08.2001

Fund- Fund- Bezeichnung Fundort Aufbewahrung
nummer datum bis
420/2001 16.02.2001 Strickhandschuhe Straßenbahn 6 16.08.2001
421/2001 16.02.2001 Lederhandschuhe Straßenbahn 6 21.08.2001
422/2001 16.02.2001 Schal, Stirnband EVAG 16.08.2001
423/2001 16.02.2001 Beutel, Notenblatt Straßenbahn 3 16.08.2001
424/2001 17.02.2001 Teddybär Straßenbahn 3 17.08.2001
425/2001 14.02.2001 Börse ohne Geld Stadt Aachen 14.08.2001
426/2001 10.02.2001 Rucksack, 2 Handys Kronenburg-

gasse/Telefon-
zelle 22.08.2001

427/2001 22.01.2001 Herrenrad Gorkistr. 22.08.2001
429/2001 19.02.2001 Fausthandschuhe Straßenbahn 5 19.08.2001
430/2001 19.02.2001 Federmappe Straßenbahn 3 19.08.2001
431/2001 19.02.2001 Regenverdeck für 

Kinderwagen Straßenbahn 3 19.08.2001
432/2001 25.01.2001 Kinderrad GS 31, 

J.-Leber-Ring 22.08.2001
433/2001 18.02.2001 2 Schlüssel Michaelisstr. 22.08.2001
434/2001 20.02.2001 Federmappe Straßenbahn 1 20.08.2001
435/2001 20.02.2001 Sporttasche Straßenbahn 1 23.08.2001
436/2001 20.02.2001 Handy Bus 52 23.08.2001
437/2001 20.02.2001 Sporttasche Straßenbahn 2 23.08.2001
440/2001 26.10.2000 Herrenanzug Thür. Park 

„HETTLAGE“ 24.08.2001
441/2001 26.10.2000 Handy Thür. Park 

„HETTLAGE“ 24.08.2001
442/2001 21.02.2001 Börse ohne Geld Straßenbahn 6 21.08.2001
443/2001 21.02.2001 T-Shirt’s Straßenbahn 1 24.08.2001
445/2001 21.02.2001 Handschuhe/Finger Straßenbahn 3 21.08.2001
447/2001 22.02.2001 Sporttasche Bus 59/60 25.08.2001
448/2001 22.02.2001 Beutel/Sportsachen Bus 50 25.08.2001
449/2001 22.02.2001 Schirm, Kinderschirm Straßenbahn 5 22.08.2001
450/2001 22.02.2001 Mütze Straßenbahn 3 22.08.2001
451/2001 23.02.2001 Strickhandhuhe Straßenbahn 3 28.08.2001
453/2001 22.02.2001 Arbeitskleidung Straßenbahn 6 22.08.2001
454/2001 22.02.2001 Buch, MC Bus 112 28.08.2001
455/2001 23.02.2001 Börse mit Geld, 

2 Schlüssel SV Daberstedt 28.08.2001
456/2001 25.02.2001 Strickhandschuhe EVAG 25.08.2001
457/2001 23.02.2001 Fleecehandschuhe Bus 20 23.08.2001
458/2001 23.02.2001 Stockschirm Straßenbahn 3 23.08.2001
459/2001 24.02.2001 Turnbeutel Bus 10 28.08.2001
460/2001 26.02.2001 Mütze Straßenbahn 3 26.08.2001
461/2001 23.02.2001 Wildlederhandschuhe Straßenbahn 3 28.08.2001
462/2001 23.02.2001 Zahnspange Straßenbahn 5 23.08.2001
463/2001 23.02.2001 Beutel, Sportsachen Straßenbahn 5 23.08.2001
464/2001 24.02.2001 Pelzmütze Straßenbahn 4 28.08.2001
465/2001 25.02.2001 Lederhandschuhe EVAG 25.08.2001
466/2001 23.02.2001 Schal Straßenbahn 1 23.08.2001
467/2001 23.02.2001 Turnbeutel Straßenbahn 1 23.08.2001
468/2001 26.02.2001 1 Lederhandschuh Straßenbahn 3 26.08.2001
470/2001 26.02.2001 Wildlederhandschuhe Bus 95 29.08.2001
471/2001 26.02.2001 Fausthandschuhe Bus 15 26.08.2001
472/2001 26.02.2001 Rucksack/SportsachenBus 20/50 29.08.2001
474/2001 26.02.2001 Fleecehandschuhe Straßenbahn 5 26.08.2001
475/2001 26.02.2001 Börse mit Geld EVAG 

Verkaufsstelle 26.08.2001
476/2001 26.02.2001 Thermohandschuhe Straßenbahn 3 26.08.2001
477/2001 26.02.2001 Börse ohne Geld, 

Dokumente Straßenbahn 3 26.08.2001
478/2001 30.12.2000 Weihnachtsdecke, 

Knirps TEC/real 29.08.2001
479/2001 30.01.2001 Damenbrille TEC/real 29.08.2001
480/2001 30.01.2001 Brille TEC/real 29.08.2001
481/2001 05.02.2001 5 Schlüssel TEC/real 29.08.2001
482/2001 05.02.2001 1 Schlüssel, 1 Schild TEC/real 29.08.2001
483/2001 30.12.2000 2 Schlüssel TEC/real 29.08.2001
484/2001 30.12.2000 3 Schlüssel TEC/real 29.08.2001
485/2001 30.12.2000 3 Schlüssel TEC/real 29.08.2001
486/2001 25.01.2001 Brillen TEC/real 29.08.2001
487/2001 25.01.2001 Damenuhr TEC/real 29.08.2001
488/2001 25.01.2001 Damenuhr TEC/real 29.08.2001
489/2001 08.01.2001 Schlüsseltasche, 

Autoschlüssel TEC/real 29.08.2001
490/2001 12.02.2001 Damenbrille TEC/real 29.08.2001
492/2001 25.11.2000 Mountainbike Kartäuserstr. 30.08.2001
493/2001 25.02.2001 Damenrad Petersberg 30.08.2001

(Fortsetzung auf Seite 13)
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Erfurter Puffbohne
Frühlings-Edition mit echten

Samen im Gepäck!
Zum Frühlingsanfang, am
20. März 2001, war es so-
weit! Die zweite Edition der
„Original Erfurter Puffboh-
ne“ kommt auf den Markt!
Die kleine grüne Plüsch-
bohne mit dem pfiffigen Ge-
sicht hat im Frühling ziem-
lich zu schleppen: Ein Lei-
nensäckchen, fast größer
als sie selbst, ist vollbeladen
mit echten Erfurter Puffboh-
nensamen. Gemeinsam mit
Erfurts ältestem Samen-
zuchtunternehmen, N. L.
Chrestensen, hat die Stadt
diese originelle Überra-
schung für die Erfurter und
ihre Gäste vorbereitet und
produziert. Die Plüschboh-
ne selbst ist im Aussehen
unverändert geblieben –
übrigens auch im Preis. Das
kleine Geschichtsbüchlein,
in dem die Puffbohne zu

ihrem Namen und ihrer Ge-
schichte informierte, gibt es
vorläufig jedoch nicht mehr.
An seine Stelle tritt nun das
Leinensäckchen mit dem
Saatgut. Sicher hat es sich in-
zwischen auch herumgespro-
chen, dass die Erfurter ihren
Spitznamen dieser großen
Bohne verdanken, dass diese
auf den fruchtbaren Erfurter
Böden prächtig gedieh, dass
sie im Mittelalter ein wichti-
ges und beliebtes Nahrungs-
mittel der Erfurter war, dass
echte Erfurter ihren Hut zo-
gen, wenn sie an einem Puff-
bohnenfeld vorüberkamen
und dass solche Erfurter auch
stets abgebrühte Puffbohnen
bei sich trugen, um sie aus
der Tasche zu essen.
Im  „Erfurter Gärtnerlied“
(1873) von Wilhelm Schütz
heißt es stolz: 

„Nur in Erfurt ist gut woh-
nen; aber wisst Ihr auch -
warum? Rings um Erfurt
blühín Puffbohnen; unser
Stolz und Gaudium. Fragt in
Pommern, fragt in Schwa-
ben, solche Bohnen sie nicht
haben.“
Zum Frühlingsanfang, also
zur Aussaatzeit der Puff-
bohnen, wird die kleine
Plüschfigur nun mit echten
Erfurter Puffbohnensamen
angeboten. Jeder Besitzer
einer solchen Frühlings-
Bohne kann sich dann im
Blumentopf, auf der Fen-
sterbank oder im Garten ei-
gene kleine Nachkommen
züchten! Vielleicht blühen
dann wieder die einst so ge-
priesenen und besungenen
Puffbohnen und verbreiten
ihren herrlichen Duft um
Erfurt!

(Fortsetzung auf Seite 12)

Fund- Fund- Bezeichnung Fundort Aufbewahrung
nummer datum bis
495/2001 27.02.2001 Sporttasche Straßenbahn 6 30.08.2001
496/2001 27.02.2001 Thermohandschuhe Straßenbahn 2 27.08.2001
498/2001 27.02.2001 Lederhandschuhe Straßenbahn 5 27.08.2001
499/2001 27.02.2001 9 Schlüssel, Anhänger Straßenbahn 4 30.08.2001
500/2001 27.02.2001 Handy Straßenbahn 5 30.08.2001

Das Fundbüro befindet sich im Ordnungsamt in der Friedrich-Engels-Str. 27a,
zu erreichen mit dem Bus Linie 15, 20 oder 50, Haltestelle Eislebener Straße.

Öffnungszeiten: 
Mo 09.00 - 12.00 Uhr
Di 09.00 - 12.00 u. 13.30 - 18.00 Uhr
Mi 09.00 - 12.00 Uhr
Do 09.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 Uhr
Fr 09.00 - 12.00 Uhr

Nichtamtlicher Teil

Das Ordnungsamt teilt mit:

Abholtermine 
fertiger Führerscheine

Führerscheine, die nur zum Zwecke des Umtausches bean-
tragt wurden und deren Herstellung mit Ausfüllen und Un-
terzeichnen des Formblattes bis zum 2. März 2001 in Auf-
trag gegeben wurden, liegen im Ordnungsamt, Friedrich-
Engels-Straße 27a, 99086 Erfurt zur Abholung bereit.

Das Einwohner- und Meldeamt teilt mit:

Abholtermine der fertigen

Pässe und Ausweise

Bundespersonalausweise, die
bis einschließlich 27. Februar
2001 und Reisepässe, die bis
einschließlich 12. Februar
2001 beantragt wurden, lie-
gen zur Abholung bereit.  Die
Ausgabe erfolgt entspre-
chend Ihrer Vereinbarung in
der Löberstraße 35, in der
Berliner Straße 26 oder in der
Ratskellerpassage. Beantrag-
te vorläufige Reisepässe kön-
nen entsprechend des ver-
einbarten Termins entgegen-
genommen werden.  Lässt

sich der Antragsteller durch
einen Bevollmächtigten ver-
treten, so hat dieser neben
den genannten Dokumenten
auch eine Vollmacht des An-
tragstellers entsprechend
den „Hinweisen zur Ausweis-
und Passabholung“ vorzule-
gen und sich persönlich aus-
zuweisen.  

Kinderausweise und Rei-
sepässe für Minderjährige
werden nur an die jeweiligen
Sorgeberechtigten ausgege-
ben.

Ausweis ungütig

Aufgrund eines Verlustes wird nachfolgend aufgeführ-
ter Dienstausweis mit sofortiger Wirkung für ungültig
erklärt:

DA-Nr. 0575

Mitteilung des Ordnungsamtes

Die nächste öffentliche Versteigerung von Fundgegen-
ständen findet am 10. April, ab 14 Uhr in der Aula der
Staatlichen Grundschule 6, Hans-Sailer-Straße 25 statt.
Der Einlass beginnt 13.30 Uhr. Zur Versteigerung ste-
hen an: Fahrräder, Damen- und Herrenuhren,
Schmuck, Modeschmuck, Damen-, Herren- und
Kinderoberbekleidung, Regenschirme und technische
Geräte.
Das Fundbüro bleibt an diesem Tag ab 12 Uhr geschlos-
sen. 

Erhöhter Schutz an stillen Tagen gemäß
Thüringer Feiertagsgesetz – ThürFtG

Aus gegebenen Anlass verweist das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Erfurt auf die Ein-
haltung der gesetzlichen Vorschriften an stillen Tagen nach dem ThürFtG:
Nach § 6 Thüringer Feiertagsgesetz sind am Karfreitag ganztägig, am Volkstrauertag und
am Totensonntag jeweils ab 3 Uhr verboten:
1. musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in

Nebenräumen mit Schankbetrieb,
2. öffentliche sportliche Veranstaltungen,
3. alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, wenn sie nicht der Würdigung des Tags

oder der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den Charakter des Tags
Rücksicht nehmen. 

Am Heiligen Abend gelten die Verbote der Nummern 2 und 3 ab 15 Uhr.

Das Landwirtschaftsamt Sömmerda teilt mit:

Beantragung Mutterkuhprämie 2001
In der Zeit vom 1. April bis
15. Mai 2001 können Halter
von Mutterkühen einen
Antrag auf Gewährung ei-
ner Prämie für diese Tiere
stellen, wenn sie im Besitz
von Prämienansprüchen
(Mutterkuhquote) sind. Im
gleichen Zeitraum ist es
unter bestimmten Voraus-
setzungen außerdem mög-

lich, einen Antrag auf Zu-
teilung von Prämienan-
sprüchen aus der nationa-
len Reserve für Mutter-
kühe für das Wirtschafts-
jahr 2001 und folgende zu
stellen.
In diesem Zusammen-

hang wird darauf verwie-
sen, dass nur so viel Prä-
mienansprüche vergeben

werden können, wie in
den Reserven verfügbar
sind. Weitere Informatio-
nen zu Prämienvorausset-
zungen sowie zu den er-
forderlichen Antragsfor-
mularen erteilt das Land-
wirtschaftsamt Sömmerda,
Uhlandstraße 3 unter der
Rufnummer 03634/35 91 12
oder 35 91 78.
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Öffentliche Aussschreibungen
ÖAB 109/2001-65 und

ÖAB 110/2001-65  

Die  Landeshauptstadt  Erfurt schreibt öffentlich
folgende Bauleistungen nach VOB (A) aus:

Neubau Theater Erfurt, 
Erweiteter Ausbau 2

Gerhard-Wou-Allee/Mainzerhofplatz, 
99084 Erfurt

ÖAB 109/2001-65:  Bodenbeläge - Holz

Umfang:
• 760 m2 Holzdielen auf Blindboden; 
• 22 Stck. Holz-Stufenbelag; 
• 270 m Sockelleiste.
Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.

Ausführungszeit: 29. KW 2001  bis  35. KW 2001

ÖAB   110/2001-65: Bodenbeläge - Linoleum

Umfang:  
• 1.480 m2 Linoleumbelag; 
• 1000 m Sockelleiste
Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.

Ausführungszeit: 29. KW 2001  bis  35. KW 2001

ÖAB 109/01-65
Entgelt inkl. Versand: 27,00 DM
Kassenzeichen: 42.25287.5
Submissionstermin: 18.04.01 
Submissionszeit: 10.00 Uhr
Zuschlagsfrist: 18.05.01

ÖAB 110/01-65
Entgelt inkl. Versand: 21,00 DM 
Kassenzeichen: 42.25288.3
Submissionstermin: 18.04.01
Submissionszeit: 10.30 Uhr
Zuschlagsfrist: 18.05.01

zusätzlich  10,00 DM pro angeforderte Diskette.

Das  entsprechende Entgelt ist vorher auf das
Konto der Stadtverwaltung Erfurt, Konto-Nr.
38831837, Sparkasse Erfurt,  BLZ 82054222, unter
unbedingter Angabe des jeweiligen Kassenzei-
chens  einzuzahlen und ist nicht rückerstat-
tungspflichtig.

Anforderung:
Die Verdingungsunterlagen können ab sofort bis
einschließlich 30. März 2001,12.00 Uhr bei der
Stadtverwaltung Erfurt – Zentrale Verdingungs-
stelle – Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, Frau Trommer
– Fax: 0361/ 6551289, abgefordert werden. Nach
diesem Termin eingehende – auch schriftliche –
Bewerbungen können keine Berücksichtigung
finden. Die Unterlagen werden bei Vorliegen des
Einzahlungsbeleges am  4. April 2001 versandt. 

Nachweise:   
Die Bieter sowie eventuelle Nachauftragnehmer
müssen nachweislich gemäß VOB/A § 8.3(1) a-f
für die ausgeschriebenen Leistungen qualifiziert
sein. Ein Auszug aus dem Gewerbezentralregi-
ster nach § 150 Gewerbeordnung (nicht älter als 3
Monate)  kann vor Zuschlagserteilung abverlangt
werden.

Sonstiges:   
Zum Eröffnungstermin sind nur Bieter und deren
Bevollmächtigte zugelassen. 

Nachprüfstelle:    
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz
4,  99423  Weimar.

ÖAB 116/2001-66
Die Landeshauptstadt Erfurt schreibt öffentlich
nachfolgende Bauleistungen nach VOB(A) aus:

Ersatzneubau der Brücke über die 
Mahlgera im Zuge 

Zur Lachmühle in Kühnhausen

Planungsbüro:    
Ingenieurbüro Kleb GmbH, Gustav-Freytag-
Straße 29, 99096 Erfurt,  Tel.: 0361/301130 Fax.:
0361/3011333

Leistungsumfang: 
• 43 m Baugrubenverbau; 
• 16 m prov. Rohrleitung als Wasserhaltung; 
• 400 m3 Baugrubenaushub;
• 170 m3 Stahlbeton B 25; 
• 22 t Betonstahl; 
• 38 m2 Brückenabdichtung; 
• 90 m2 bituminöser Straßenbau; 
• 26 m Füllstabgeländer aus Stahl; 
• 80 m2 Wasserbaupflaster
Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.

Ausführungszeitraum: 
11. Juni 2001 bis 14. September 2001

Entgelt:   
80,00 DM inkl. Postversand und zuzüglich 10,00
DM für Diskette DA 83 per Verrechnungsscheck.

Das Entgelt ist nicht rückerstattungspflichtig.

Anforderungen:
Die Verdingungsunterlagen können ab sofort bis
einschließlich 30. März 2001, 12.00 Uhr nur beim
o.g. Ingenieurbüro (vorab telefonisch oder per
Fax) angefordert werden. Nach diesem Termin-
eingehende – auch schriftliche – Bewerbungen
können keine Berücksichtigung finden. Die Un-
terlagen werden bei Vorliegen des Verrech-
nungsschecks ab 4. April 2001 versandt bzw. lie-
gen in o.g. Planungsbüro zur Abholung bereit.

Eröffnungstermin:  
19. April 2001, 10.00 Uhr bei der Stadtverwaltung
Erfurt, Zentrale Verdingungsstelle, Fischmarkt 1,
in 99084 Erfurt.

Ende der Zuschlagsfrist: 18. Mai 2001

Nachweise: Die Bieter sowie eventuelle Nachauf-
tragnehmer müssen nachweislich für die ausge-
schriebenen Leistungen gem. VOB/A § 8.3 quali-
fiziert sein. Entsprechende Nachweise und Refe-
renzen sind mit dem Angebot einzureichen. Auf
Verlangen ist ein Auszug aus dem Gewerbezen-
tralregister gem. § 150 Gewerbeordnung (nicht
älter als 3 Monate) vorzulegen.

Sonstiges:
Zum Eröffnungstermin sind nur Bieter und deren
Bevollmächtigte zugelassen.

Nachprüfstelle: 
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz
4, in 99423 Weimar.

ÖAB 120/2001-66
Die Landeshauptstadt Erfurt schreibt öffentlich
im Namen und für Rechnung der Stadtverwal-
tung Erfurt – Tiefbauamt – nachfolgende Baulei-
stungen nach VOB(A) aus:

Baumaßnahme: Gehbahn Eisenacher Straße/
Erfurt-Frienstedt (Landwirtschafts- und Radweg

entlang der B 7 zum Fürstenhof)

Planungsbüro:
Steinbacher – Consult GmbH, Goethestraße 37,
99096 Erfurt, Tel.: 0361/340 13-0,  Fax: 0361/
340 13-99

Leistungsumfang:
• 920 m3 Oberboden abtragen, lagern und auf-

tragen; 
• 360 m3 Boden lösen und beseitigen; 
• 33 m Entwässerungskanal DN 400 Stahlbeton;  
• 570 m Entwässerungsmulde;
• 988 m3 Schottertragschicht 0/45; 
• 1.871 m2 Asphalt – Tragdeckschicht

Ausführungszeitraum:
11. Juni bis 13. Juli 2001

Entgelt: 
26,00 DM inkl. Postversand und zuzüglich 10,00
DM für Diskette DA 83 per Verrrechnungs-
scheck. Das Entgelt ist nicht rückerstattungs-
pflichtig.

Anforderungen: 
Die Verdingungsunterlagen können ab sofort bis
einschließlich 30. März 2001 beim o.g. Ingenieur-
büro (vorab telefonisch oder per Fax) angefordert
werden. Nach diesem Termin eingehende – auch
schriftliche – Bewerbungen können keine
Berücksichtigung finden. Die Unterlagen werden
bei Vorliegen des Verrechnungsschecks ab
4. April 2001 versandt bzw. liegen in o.g. Pla-
nungsbüro zur Abholung bereit.

Eröffnungstermin:
24. April 2001, 10.00 Uhr bei der Stadtverwaltung
Erfurt, Zentrale Verdingungsstelle, Fischmarkt 1,
in 99084 Erfurt.

Ende der Zuschlagsfrist: 18. Mai 2001

Nachweise: 
Die Bieter sowie eventuelle Nachauftragnehmer
müssen nachweislich für die ausgeschriebenen
Leistungen gem. VOB/A § 8.3 qualifiziert sein.
Die Bieter sowie eventuelle Nachunternehmer
müssen nachweislich für die ausgeschriebenen
Leistungen gem. VOB/A § 8.3 qualifiziert sein
und den Anforderungen der „Gütegemeinschaft
Herstellung und Instandsetzung von Entwässe-
rungskanälen und -leitungen (kurz Güteschutz
Kanalbau)“gerecht werden.
Entsprechende Nachweise und Referenzen sind
mit dem Angebot einzureichen. Auf Verlangen
ist ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister
gem. § 150 Gewerbeordnung (nicht älter als 3 Mo-
nate) vorzulegen.

Sonstiges: 
Zum Eröffnungstermin sind nur Bieter und deren
Bevollmächtigte zugelassen.

Nachprüfstelle: 
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz
4, in 99423 Weimar.

ÖAB 121/01-66
Die Landeshauptstadt Erfurt schreibt öffentlich
im Namen und für Rechnung der Stadtverwal-
tung Erfurt – vertreten durch die GKT (Gesell-
schaft für Kommunalbau in Thüringen mbH) und
aller beteiligter Versorgungsunternehmen  nach-
folgende Bauleistungen nach VOB(A) aus:

Baumaßnahme:
Wohngebiet  „Rochlitzer Straße/MAR 413/

Bauabschnitt 2.1 in Marbach Süd“

(Fortsetzung auf Seite 15)
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Öffentliche Aussschreibungen
(Fortsetzung von Seite 14)

Planungsbüro:
Poch + Partner, Nonnenrain 3,  99096 Erfurt, Tel./
Fax. 0361/3405810 / 11

Leistungsumfang:
Abwasserentsorgung:
• ca.  240 m Verlegung Abwasserkanal DN 200

und DN 250 Stz incl. Erdarbeiten;  
• ca.  9 St. Schachtbauwerke DU 1,0 m setzen 

incl. Erdarbeiten;  
• ca. 16 St. Verlegung von Schmutzwasser- und

Regenwasserhausanschlüssen in DN 150 Stz
incl. Erdarbeiten;

Wasserversorgung: 
• ca. 100 m3 Leitungsgrabenaushub incl. Wieder-

verfüllung mit  Austauschboden
Gasversorgung:       
• ca. 175 m3 Leitungsgrabenaushub incl. Wieder-

verfüllung mit Austauschboden sowie Wieder-
herstellung bituminöser Straßenbeläge

Stadtbeleuchtung: 
• ca. 8 m3 Kabelgrabenaushub incl. Wiederver-

füllung mit Austauschboden
• 1 St. Lieferung und Einbau eines Einzelfunda-

mentes für einen Straßenbeleuchtungsmast
incl. Ausführung notwendiger Erd- und Ver-
füllarbeiten

Straßenbau:     
• ca. 60 m3 Oberbodenabtrag und Lagerung;  
• ca. 80 m Bordstein aufnehmen;
• ca.  230 m3 Boden  aus Abtragsbereich lösen

und entsorgen; 
• ca.  570 m2 Bitumendecke in Straßen incl. Un-

terbau und ggf. Stabilisierung herstellen; 
• ca. 105 m2 Betonpflaster in Gehwegbereiche

aus zu liefernden Material herstellen;  
• ca.  278 m  Betonbord zu liefern und zu setzen
Allgemeine Leistung:
• Einrichtungen zur Verkehrssicherung 

Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.

Ausführungszeitraum:   
9. Juli 2001 bis 12. Oktober 2001

Entgelt:  
100,-  DM inkl. Postversand und zzgl. 10,- DM für
Diskette 3,5” mit LV DA 83. Der Betrag  ist auf das
Konto-Nr. 11 77 575 der Commerzbank Erfurt
(BLZ 820 400 00) unter der  Angabe der TBA-Obj.-
Nr.: 66-0506-98 einzuzahlen und ist nicht rücker-
stattungspflichtig.

Anforderungen: 
Die Verdingungsunterlagen können ab sofort bis
einschließlich. 30. März 2001 beim  o.g. Ingeni-
eurbüro (vorab telefonisch oder per Fax) angefor-
dert werden. Nach diesem Termin eingehende -
auch schriftliche - Bewerbungen können keine
Berücksichtigung finden. Die Unterlagen werden
bei Vorliegen des Einzahlungsbeleges ab 4. April
2001 versandt bzw. liegen in o.g. Planungsbüro
zur Abholung bereit.

Eröffnungstermin:  
26. April 2001,  10.00 Uhr  bei der Stadtverwaltung
Erfurt, Zentrale Verdingungsstelle, Fischmarkt 1,
in 99084 Erfurt.

Ende der Zuschlagsfrist: 15. Juni 2001

Nachweise: 
Die Bieter sowie eventuelle Nachauftragnehmer
müssen nachweislich für die ausgeschriebenen
Leistungen gem. VOB/A § 8.3 qualifiziert sein
und den Anforderungen  der  „Gütegemeinschaft
Herstellung und Instandsetzung von  Entwässe-
rungskanälen und -leitungen (kurz Güteschutz
Kanalbau)“ der entsprechenden Kategorie (z.B.

A1; A2 u.s.w.) gerecht werden. Entsprechende
Nachweise und Referenzen sind mit dem Ange-
bot einzureichen. Auf Verlangen ist ein Auszug
aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150 Ge-
werbeordnung (nicht älter als 3 Monate) vorzule-
gen.

Sonstiges: 
Zum Eröffnungstermin sind nur Bieter und deren
Bevollmächtigte zugelassen.

Nachprüfstelle: 
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz
4, 99423 Weimar.

Offenes Verfahren
1. Auftraggeber:
Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Hoch-
bauamt, Löberwallgraben 19, D-99096 Erfurt
Tel. 0361/655 3640, Fax  0361/655 3609

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren:
Offenes Verfahren
b) Vertragsform: Leistungsvertrag nach VOB

3. a) Ausführungsort:
D-99096 Erfurt, Arnstädter Straße/Joh.-Seb.-
Bach-Str.
b) Auftragsgegenstand: CPV: 45 262 410

Neubau Eisschnelllaufhalle Erfurt
- Metall- und Glasfassade, Stahlarbeiten, 

Eindichtung Nebendächer -

Vergabenummer:    ÖAB 122/01-65
• 1.060 m2 Pfosten-Riegel-Glasfassaden mit Öff-

nungsflügel, einschl. beweglich auszubildende
Anschlussfugen

• 40 m2 Stahlfenster 
• 85 m2 G-30 Pfosten-Riegel-Glasfassaden
• 40 m2 F-30 Pfosten-Riegel-Glasfassaden mit

Tür
• 400 m2 Metallvorhangfassaden
• 65 Stück Glas-, Stahl-, T30-, T90-Glas- und

Stahltüren, 3   Stck T30, T90 Tore ca. 4x4 m
• 45 t  Stahl: Treppen-, Dach-, Wandkonstrukti-

on,   Lastverteilungen
• 280 m2 Dacheindeckung, -abdichtungen: Tra-

pezblech,  WD, Kunststffhauben, einschl. 150
lfm beweglich auszubildende Anschlussfugen,
25 m2 Glasoberlichter, 60 lfm Dachrinne

• 270 lfm Dachabdichtung Anschlüsse, neue At-
tika,  Bestandsdächer (Bitumen)

c) Unterteilung in Lose: nein
d) Anfertigung von Entwürfen: nein

4. Ausführungsfrist:
11. Juni 2001  bis  30. September 2001

5.  a) Anford. d. Unterlagen bei:
Stadtverwaltung Erfurt - Zentrale Verdingungs-
stelle - Fischmarkt 1, D - 99084 Erfurt; Tel. 0361/
6551282
b) Zahlung: 319,00 DM einschließlich Postversand
auf Wunsch zuzüglich 10,00 DM für Diskette 3,5“
mit LV DA 83 Entgelt ist vorher auf das Konto der
Stadtverwaltung Erfurt, Konto-Nr. 38831837,
Sparkasse Erfurt, BLZ 820 542 22, mit Angabe des
Kassenzeichens 42.25289.1 einzuzahlen  und ist
nicht rückerstattungspflichtig.

6.  a) Frist f. Angebotseingang:  
8. Mai 2001,  9.45 Uhr 
b) Anschrift:
Stadtverwaltung Erfurt - Zentrale Verdingungs-
stelle - Fischmarkt 1, D - 99084 Erfurt; Tel.
0361/6551282

c) Sprache(n): Deutsch

7.  a) Zur Angebotsöffung zugelassene Personen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
b) Eröffnungstermin: 8. Mai 2001, 10.00 Uhr    
wie 6 b) Zimmer 103

8. Kautionen u. sonst. Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 %
der Auftragssumme einschl. der Nachlässe; Ge-
währleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der
Auftragssumme einschl. der Nachträge. Gewähr-
leistungsfrist gem. BGB 5 Jahre

9. Finanzierungs- u. Zahlungsbedingungen:
gemäß Vergabeunterlagen

10. Rechtsform d. Bietergemeinschaft:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmäch-
tigtem Vertreter

11. Mindestbedingungen:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben
zu machen über      
• seinen Umsatz in den letzten drei abgeschlos-

senen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-
gen und andere Leistungen betrifft, die mit
der zu vergebenden Leistung vergleichbar
sind, unter Einschluss des Anteils bei gemein-
sam mit anderen Unternehmern ausgeführten
Aufträgen, 

• die von ihm ausgeführten Leistungen in den
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren,
die mit der zu vergebenden Leistung ver-
gleichbar sind, 

• die Zahl der bei ihm in den letzten drei abge-
schlossenen Geschäftsjahren jahresdurch-
schnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gege-
benenfalls gegliedert nach Berufsgruppen, 

• die ihm für die Ausführung der zu vergeben-
den Leistung zur Verfügung stehende techni-
sche Ausrüstung,

• das von ihm für die Leitung und Aufsicht vor-
gesehene technische Personal, 

• die Eintragung in die Handwerksrolle, das Be-
rufsregister oder das Register der Industrie-
und Handelskammer seines Sitzes oder
Wohnsitzes. 

Der Bieter hat eine Bescheinigung der Berufsge-
nossenschaft vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz
nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben,
haben eine Bescheinigung des für sie zuständi-
gen Versicherungsträgers vorzulegen. Der Bieter
hat zum Nachweis seiner Zuverlässigkeit gemäß
§ 8 Nr. 5 Abs.2 VOB/A einen Auszug aus dem Ge-
werbezentralregister nach § 150 Abs. 1 Gewerbe-
ordnung vorzulegen. Der Auszug darf nicht älter als
6 Monate sein. Ausländische Bieter haben auf Ver-
langen eine gleichwertige Bescheinigung ihres Her-
kunftslandes vorzulegen. Ein Angebot kann von der
Wertung ausgeschlossen werden, wenn der Auszug
nicht rechtzeitig vorgelegt wird.

12. Bindefrist: 8. Juni 2001

13. Zuschlagkriterien:
Annehmbarstes Angebot nach folgenden Kriteri-
en: Preis, Qualität, Wirtschaftlichkeit

14. Änderungsvorschläge/Nebenangebote:
Nebenangebote/Änderungsvorschläge sind in
Verbindung mit dem Hauptangebot zugelassen
15. Sonstige Angaben Auskünfte erteilt:
zum Verfahren : die unter 6b genannte Stelle
zum technischen Inhalt : Planungsgemeinschaft
Pohl – Deyle,  Wilhelm-Külz-Str. 23,  99084 Erfurt,
(Tel. 0361/220150), Vergabekammer beim Thürin-
ger Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4, 99423
Weimar
16. Tag d. Absendung d. Bekannmachung:
19. 3. 2001

(Fortsetzung auf Seite 16)
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Öffentliche Aussschreibungen
(Fortsetzung von Seite 15)

Öffentlicher 
Teilnahmewettbewerb für

Beschränkte Ausschreibung
BAB 126/2001-65

Die Landeshauptstadt Erfurt beabsichtigt, auf
dem Wege einer Beschränkten Ausschreibung
im folgende Leistungen nach VOB/A  zu verge-
ben:

Bauunterhaltungsarbeiten an Gebäuden der
Stadtverwaltung Erfurt

- Maler- und Lackierarbeiten nach DIN 18363,
Tapezierarbeiten nach DIN 18366-

Ausführungszeitraum: 
1. Juni 2001  bis  31. Mai 2003

Es ist beabsichtigt, aus den eingehenden Angebo-
ten für die einzelnen Leistungspositionen Mittel-
preise zu bilden. Die Bewerber sollen ihren Sitz
in der Stadt Erfurt oder ihrer unmittelbaren Um-
gebung haben, um ggfs. Havarieleistungen kurz-
fristig ausführen zu können.

Für vorgenannte Leistungen können schriftliche
Bewerbungen unter Beifügung von Nachweisen
der Eignung gem. § 8.3(1) VOB/A (Referenzen,
Fachkunde, Leistungsfähigkeit) bis zum 30. März
2001, 12.00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Erfurt –
Zentrale Verdingungsstelle, Herr Spandow Fax:
0361/655 1289, Rathaus, Fischmarkt 1, 99084 Er-
furt eingereicht werden. Später eingehende Be-
werbungen können keine Berücksichtigung fin-
den.
Mit der Beteiligung am ÖTW besteht kein An-
spruch auf Einbeziehung in die Beschränkte Aus-
schreibung. Bei Nichtberücksichtigung erfolgt
keine besondere Information an die Bewerber.
Die Verdingungsunterlagen werden am  18. April
2001 versandt.

Angebotsabgabe: 3. Mai 2001,  10.00 Uhr
Die Zuschlagsfrist endet am:  25. Mai 2001

Rechtsaufsichtsbehörde:  
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz
4,  99423 Weimar

Öffentliche 
Stellenausschreibung

Im Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Erfurt
ist die Stelle der/des 

Amtsärztin/Amtsarztes

im I. Quartal 2002 zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst die Leitung des Ge-
sundheitsamtes sowie das breite Spektrum des
amtsärztlichen Dienstes entsprechend der Thürin-
ger Verordnung über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsäm-
ter in den Landkreisen und kreisfreien Städten.

Gesucht wird eine verantwortungsbewusste und
einsatzfreudige Persönlichkeit, die bereit ist, die
Arbeit im Gesundheitsamt im Sinne einer mo-
dernen Gesundheitsfachverwaltung (ca. 80 Mit-
arbeiter/innen) als Dienstleistung für die Bürge-
rinnen und Bürger zu verstehen.

Voraussetzung ist
• Approbation als Arzt im Sinne der Bundesärz-

teordnung
• Promotion
• Facharztabschluss
• mehrjährige ärztliche Berufserfahrung
• Prüfung für den höheren öffentlichen Gesund-

heitsdienst (Amtsarztprüfung) oder – bei Vor-
liegen der Bereitschaft – die Amtsarztprüfung
zum frühestmöglichen Zeitpunkt abzulegen

• Der/Die Bewerber/in muss über eine beson-
ders stark ausgeprägte Auffassungsgabe, Ent-
schlusskraft und eine hohe physische und psy-
chische Belastbarkeit verfügen.

• Erwartet wird darüber hinaus die Wohnsitz-
nahme in Erfurt.

Wir bieten Ihnen eine Beschäftigung im höheren
Dienst. Die Besoldungsgruppen im höheren
Dienst erstrecken sich von A13 BBesO bis A16
BBesO.
Die Besoldung erfolgt nach den Bestimmungen
der Bundesbesoldungsordnung in Verbindung
mit den in den neuen Bundesländern geltenden
besoldungsrechtlichen Übergangsvorschriften.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Landeshauptstadt Erfurt will ihren Beitrag
zur beruflichen und gesellschaftlichen Gleich-
stellung der Frauen leisten und fordert deshalb
diese nachdrücklich zur Bewerbung auf.

Wenn Sie an der Aufgabenstellung interessiert
sind, richten Sie bitte Ihre vollständigen und be-
glaubigten Bewerbungsunterlagen bis zum 
30. Mai 2001 an das Personalamt der Stadtver-
waltung Erfurt, Meister-Eckehart-Str. 02 in 99084
Erfurt.

Um eine zügige Bearbeitung Ihrer Unterlagen
gewährleisten zu können, wird um die Beifügung
eines frankierten Rückumschlages gebeten.

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen gern der
Amtsleiter des Gesundheitsamtes, Herr Prof. Dr.
Arndt, unter (0361/ 655 1732 zur Verfügung.

Öffentliche 
Stellenausschreibung

Die Stadtverwaltung Erfurt beabsichtigt, im Gar-
ten- und Friedhofsamt die Stelle

Sachbearbeiter/in 
für Friedhofsplanung

zum frühestmöglichen Termin zu besetzen.

Zum Aufgabengebiet gehören:
• die Erarbeitung genereller Konzepte, Zielpla-

nungen
• die Objektplanung und Betreuung von Pla-

nungs- und Ausführungsleistungen
• die Erarbeitung von Aufgabenstellungen und

Abgrenzung des Leistungsumfanges für Fried-
hofs- und Grabfeldplanungen

• die Vorbereitung und Vergabe von Baulei-
stungen sowie die örtliche Bauüberwachung

• die Erarbeitung von Stellungnahmen und Gut-
achten

• die Mitwirkung bei Problemlösungen der
Friedhofsverwaltung

Wir erwarten von Ihnen:
• eine abgeschlossene Hoch- bzw. Fachhoch-

schulausbildung in der Fachrichtung Land-
schaftsarchitektur/Landespflege

• nach Möglichkeit einschlägige Berufserfah-
rung in Planung und Bauleitung

• PC-Kenntnisse
• Kenntnisse in MS-Office, AWA, AutoCAD,

Vektor Works mit Praxisanwendung
• Kenntnisse im Baurecht, der VOB und der

HOAI
• Leitungs- und Organisationsfähigkeiten, Ein-

satzbereitschaft, Flexibilität sowie Engage-
ment

• Führerschein Klasse 3 bzw. B

Wir bieten Ihnen ein tarifliches Einkommen nach
Vergütungsgruppe IVb TE 3a BAT-Ost sowie die
im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.
Ihre Beschäftigung erfolgt zunächst in Vollzeit,
ab 09/2003 ist eine Beschäftigung mit 0,75 VbE
vorgesehen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 30. April
2001 an die

Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Erfurt
Personalamt
Meister-Eckehart-Straße 2
99084 Erfurt.

Für Ihre Rückfragen geben Ihnen unsere Mitar-
beiter Herr Dr. Kirsten (Tel. 0361/6 76 21 36) zur
Stelle sowie Herr Glaser (Tel. 0361/6 55 21 62)
zum Verfahrensablauf gern Auskunft.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ärger mit nicht
geleerten 

Hausmülltonnen

In der letzten Zeit häufen sich immer wieder
Beschwerden von Bürgern deren Restmüll-
tonne durch die Stadtwerke Erfurt Stadtwirt-
schaft GmbH nicht geleert wurde.
Gleichzeitig finden die Bewohner gelbe Zet-
tel an Ihren Mülltonnen und in den Briefkä-
sten auf denen sie aufmerksam gemacht
werden, dass die Mülltonnen nicht auf dem
Gehweg bzw. am Übernahmeplatz bereitste-
hen.
Bisher hat die Stadtwirtschaft in Abstim-
mung mit den Anwohnern diese Leistung er-
bracht. Nun wurde diese ohne Vorankündi-
gung eingestellt und die Hausmülltonnen
nicht geleert.
Selbstverständlich sind die Abfallbehälter
zum Zwecke der Entleerung vom Anschlus-
spflichtigen am Entsorgungstag auf dem
Übernahmeplatz bereit zu stellen. Soweit die
Stadt keine anderen Festlegungen getroffen
hat ist der Übernahmeplatz der Gehweg.
Gleichwohl ist, wenn so von den Anschlus-
spflichtigen nicht verfahren wurde, es nicht
zu rechtfertigen, dass ohne Vorankündigung
die Abfallbehälter nicht geleert werden. 
Eine entsprechende Auswertung mit der
Stadtwerke Erfurt Stadtwirtschaft GmbH er-
folgte durch das Steueramt, um weitere Vor-
gänge dieser Art zu vermeiden.

Rödiger
Amtsleiterin

Steueramt


